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173i».

Art. Ho Abnahme der dritten und vierten von Michaelis 1737 bis Michaelis 1739 gehenden Amts-

R»ing. z 1 2. ^ in. Da der Landvogt von den Abzügen und dem Trattcngcld die Hälfte für sich ab-

ihm im Hinblick auf den ratificiertcn Abschied von 1729 die Weisung gegeben, fortan alles

^ ^binden zu verrechnen und dieses Reglement ins Schlvfibuch eintragen zu lassen. 8 3. Absch. 462.

1741.

HZ. Abnahme der fünften AnckSrcchnung dcS alten und der ersten des neuen Landvogts, gehend von

^chaclis 1739 bis Michaelis 1741. 8 1, 2. s 113. Es wird in den Abschied genommen, daß künftig, wie
Abnojen in Geld, so auch die an Gewächs firiert werden sollen. 8 3. sj 114. Damit die Waldungen

6» ^ ^'d, Langenei)- und Harriswald nicht noch mehr in Abgang kommen, wird der Landvogt beauftragt,
warten einzuschärfen, ohne seine Bewilligung niemanden Holz verabfolgen zu lassen, scrncr einen Plan

Rucken, „ach welchem ein Theil in den Bann gelegt werden könne. 8 4. 115. Dem Landvogt wird die

Allativn des Holzwegs zum Gebrauch des Schlosses bewilligt. 8 5. Absch. 487.

174».

llcb ^ Abnahme der zweiten und dritten Von Michaelis 1741 bis Michaelis 1743 gehenden AmtS-

8 1, 2. ^ 117. Der Landvogt berichtet, daß der Harriswald und Heitischwand bereits in Grund

^ Langenei) übrig bleibe, aus welcher sich der Amtmann beholzen könne, und

^ Rscr Wald in den Bann gelegt werden sollte. Die Gesandten gewärtigen daS dem Landvogt 1741 aufgc-
Memorial, wollen die Bannwarte jährlich beeidigen lassen und etwas für deren Besoldung bestimmen,

llurd !,«I retei'vnckuin genommen. 8 4. Absch. 519.

Mit mit Tjcherly.

Landvögtc.

1713 Freiburg. Walter Künli.

1721». Bern. Emanucl Bondeli.

1723. Frciburg. Beat Ludwig Joseph von Praroman.

17»<>. Ber it. Vincenz Sinner.

17»3. Freiburg. Nielaus Rcmond Animan.

174«. Bern. Emanucl Groß.

171»

>»i>, Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1711 bis Michaelis 1713 gehenden Amtörcch-

^ 13. ^ iig W,f den Airtrag des Landvogts wird unter Ratificationsvorbchalt verordnet, daß den

143''
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beiden über den Wald Orjulaz gesetzten Bannwarten ein Sack Mischelkorn nnd ein Sack Hafer als Sala»^
gegeben werden könnte; ferner, daß der fünfte Thcil dcS gegen 500 Jncharten betragendenWaldes „ei>E

fristet" werden sollte. 8 11. I! 120. Um der überhandnehmendenEntwendung der Baum- und andern Fr» ^
zu steuern, wird dem Landvogt ein ernstliches Mandat zur Publikation zugestellt und der Befehl ertheilst
„Trüllhäuslcin" errichten zu lassen, daß die im Mandat ausgesetzte Strafe vollzogen werden könne. 8 ^

121. Der Landvvgt wird beauftragt dem Prädicanten Maige zu Orbe den ihm von beiden Ständen veror ^
tcn HauszinS vollständigauszuzahlen. 8 13. ü 122. Ein zwischen dem Prädicanten zu Policz-lc -Grand
dem Priester zu Bottens einerseits und den GemeindSangchörigcnvon Poliez-le-Grand andrerseits schweb

Streit wegen der „österlichen Haberköpfcund der Gcrberie", wird unter RatificativnSvvrbehaltfolgender»'^^
vermittelt: Die Gemeinde Poliez-le-Grand giebt jährlich ans Martini für diese österlichen Haberköpsi
Priester von Bottens 27 Köpfe jName eines Maßeöj Hafer und 1 Sack Weizen, dem Prädicanten Z" -

liez-le-Grand aber 28 Köpfe Hafer und 1 Sack Weizen, von welchen dem dortigen Schulmeister1 ^
Hafer voraus und dann noch der sechste Thcil von des Prädicanten Portion gewohnter Maßen zu^'" ^
sollen. Dasselbe soll auch für das verflossene Jahr den Geistlichen entrichtet werden. Die Kosten werden
geschlagen".8 14. si 123. Der Recevenr Panchaud wiederholt Namens deö Amtes Tschcrliz die
wegen der Gctrcidefuhr von Tschcrliz nach Grandson, und berichtet, daß die von Orbe davon befreit zu sein verw^ .
Die Gesandtschaft Freibnrgs eröffnet, daß in Folge des Abschieds von 1711 von ihrem Stande den 1^ ^

1713 eine Commissionzu Untersuchung verordnet worden sei. Dieser empfiehlt die berncrischc Gesa»? ^
das Ansuchen. 8 15. si 124. Auf das Anstichen der Gemeinde Onlcns, man möchte den ferner» Stn'ü ^
ihren Nachbarn wegen der „Viehpfändung" verhüten, wird den beiden Obcrcommissarienaufgetragen, ^
Anleitung des Abschieds von 1711 die Delimitation an Ort und Stelle zu untersuchen, zu prK^ticnN^
den Ständen zu beliebiger Verordnung zu reservieren. 8 16. si 125. Um die Reben zu Orbach

barer zu machen, wird einstweilen für das Rathsamstc erachtet, daß diejenigen „AbcrgataireS", welche ihre 1' ^
tcn unterlassen, „die Abcrgements" verwirkt haben sollen, und daß mit Adjudication dieser Reben vcr

solle gemacht werden. Man redet auch davon, einen District dieser Reben dem dortigen Prävicantcn ^ ^
dessen Wcinpcnsionzu übergeben oder ihn zu verkaufen. 8 17. ü 126. Der Vergleich wegen des ^
Asiens wird ratificicrt und der Obcreommissarius mit der Vollstreckung beauftragt. 8 18. si 127.
erbietet sich die Pfrund- und Kirchcnrcparationökostenzu Tschcrliz zur Hälfte zu tragen. 8 19. !! ^'^c,
die Vorstellung derer von Villars-le-Terroir, wie nöthig die „Passation a Clos et Record" bei ihnen
wozu aber Einige aus besonder» Gründen sich noch nicht verstehen wollten, wird dem Landvogt aufiff
nicht allein denen von VillarS-lc-Terroir, sondern auch denen von Tschcrliz den Nutzen derselben
und sie dafür zu disponieren und beizufügen, daß zuletzt die Stände sich bemüßigt sehen würde», das
selbst anzuordnen. 8 20. si 129. Nachdem sich früher schon die Amtöangehörigen von Tschcrliz für den

des Waadtlandes erklärt hatten mit Vorbehalt ihrer Rechte und Freiheiten, übergeben Abgeordnete aller 6»^
den, mit einer Vollmacht aller Gemeinden außer Orbe versehen, (diese Stadt hatte ihre eigenen Rechts ,
Schrift verfaßten Freiheitsartikel und Rechte, „so sie über den angenommenen Coutumicrvon 1616
und zu behalten vermeinen." Diese werden von Punct zu Punct durchgangen und sollen den beiderseitigen h-
keiten zu beliebiger Gutheißung oder Corrcction vorgetragen werden, damit sie zum künftigen pi
Richtern und Einwohnern des Amts übergeben werden können. 8 21. si 130. Bern wünscht die 2N» ^
Tschcrliz in einen bessern Stand zu stellen und einen dritten Mahlhaufen zu errichten, damit dieselbe
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verkauft werden könne; es sucht Frciburg um seine Zustimmung und um Verwilligung des nöthigcn Bau-

an. Frciburg willfahrt unter der Voraussehung, daß dieser dritte Mahlhaufen dem Lehen unterwürfig

'"'8 2Z. jj izi. ES wird verordnet, daß, wenn Marchstcine zwischen Jfertcn und Orbc eingesunken scrcn,

selben vo>u Landvogt von Jfertcn und dem Castcllan von Orbe im Beisein beiderseitiger Obercomimstarlcn

wieder hergestellt werden sollen. 8 35. 132. Die bernerische Gesandtschaft wird wiederum ersucht, dahin zu

^ke», „daß dem Stande Freiburg die boccardischc Amtsrestanz (tschcrlizische AmtSrcstanz) gut gemacht werden

">vchtc." Da man aber den Betrag derselben nicht weiß, sott Frciburg solchen notificicrcn; Bern will den

interessierten insinuieren, dieselbe beförderlichst zu berichtigen; von FrciburgS Gesandtjchafr „wird das allfalligc

^üprvcum vertröstet". 8 45- !! >33. Bern wüirscht, daß, um die Religionsangelcgcnhcitcn zu T>chcrliz in

^dnung zu bringen, das crscguicrt werden möchte, was 1709 in Betreff der Sondcruug der Kirchen vcrab-

worden. Frciburg hingegen ersucht Bern, auf dieser Sondcruug nicht zu beharren, da die Katholischen

Tschcrliz nicht so vcrmöglich seien, daß sie in solche Abkurung und Sondcruug eintreten könnten und

die Sondcrung nur mehr Bitterkeit unter beiderlei Religionsgcnosscn erweckt würde. Es erbietet sich

wenn etwa wider den Vergleich von 1702 dort Neuerungen, welche vor der Reformation nicht in

^u>,g Evesen seien, katholischerseitS eingeführt worden sein sollten, dieselben abzuschaffen und nichts da-

vornehmen zu lassen. Bern bcharrt auf seinem Antrag und bezieht sich auf ein Schreibe.: vom 18.

1711^ str welchem sich Klciu- und Groß-Räthe von Frciburg für die «sonderung erklärten. Bern

die Katholiken nicht zu einer Baarzahlung anhalten, sondern statt dessen etwa eine Ncrschreibung aufrichten

FrciburgS Gesandtschaft macht den Gegenvorschlag, entweder die Kirche zu erweitern oder ein neues

"^"gebäude ohne Entgelt, der Katholischen herzustellen. Ucbrigcns hält sie für das wirksamste Mittel die

^chafftmg vcr Neuerungen, über welche geklagt wird. 8 59. Absch. 31.
Art. 134 Auf das Ansuchen des Commissariuö Gaulis, welcher die Rechte des Schlosses Lausanne hinter

^'ttliz erneuert, wird zur Vermeidung und Schlichtung sich etwa erhebender Lchcnöconflicte dem Herrn Gren-
"ur oder Rod ausgetragen, die Konfrontationen mit und neben Gaulis vorzunehmen. 8 11. Absch. 36.

1713

Art. 135. Abnahme der vierten und fünften von Michaelis 1713 bis Michaelis 1715 gehenden Amtsrech-

"""g- 8 1. ^ 136. Der Landvogt empfiehlt die von beiden Ständen aufgestellten Inspektoren der obrigkeitlichen

^baudc zu einer Belohnung. Der Antrag wird in den Abschied genommen. 8 5. i! 137. Ebenderselbe stellt

singende Nothwendigkeit einer vorzunehmenden Renovation derselben vor. 8 6. h 138. Um den vcrnachläßlgtcn

^ern aufzuhelfen, schlägt ebenderselbe vor, daß ein Amtmann nicht jedem auf sein Anmelden Holz crthcilcn

sondern daß solche Petenten an die Stände zu weisen seien. 8 7.' !> 139. Um aus den Reben zu Orbc

größern Ertrag zu erzielen, wird als bestes Auökunftömittel verordnet, dieselben durch fremde Reblcute

'"""suchen zu lassen, den bisher Saumseligen daS Abergcmcnt zu „zücken" und Andern zu geben, beeidigte Auf-

ZU bestellen, durch die Obercommissaricn ein Reglement entwerfen zu lassen oder „zur Ansrischung geslisscncr

"lUcht" von demjenigen Wein, der über die jährlichen Pensionen von diesen Reben vorschießen sollte, eine

"ion dem Landvogt anzuweisen. 8 11. !> 116. Die vom Amte Tschcrliz beschweren sich, daß sie zu den

" "M F„hr,„, welche sie zu leisten verpflichtet seien, noch 60 Säcke Weizen für Frciburg von Tschcrliz nach

^"dson ohne irgend welche Entschädigung zu führen angehalten werden, und bitten um eine Gratlficatton,

" ^rn sie für Weinfuhr ebenfalls entschädige. Bern stimmt für eine Gratification, da ein Stand allen, der-
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gleichen Beschwerden aufzubürden nicht befugt sei. Die sreiburgischcn Gesandten laden die Petenten ein, ^

ihrem Stande cinzukommcn. 8 12. st 141. Abgeordnete von Orbe stellen das Ansuchen, man mochte ^

ihnen dasjenige Mandat wegen der Gültigkeit der Testamente und deren Homolvgation, welches Bcr» ^

seinen Jmmediatlanven den 8/ Juni 1765 habe publiciercn lassen, auch in ihrer Stadt publiciercn.

Ansuchen wird entsprochen. 8 13. st 142. Ferner stellen sie das Ansuchen, daß die Präscriptioncn nach t»c»'^

Jahren laut bisher bestehenden Gesetzes dahin erläutert werden möchten, daß dieselben nur unter den Bü^

von Orbe gültig bleiben, gegen Fremde und „Aeußcre" nur dann Kraft und Platz haben sollen, wenn inner"

einer Frist von zehn Jahren oder der Zeit, wie sie an dem Orte des Ansprechenden in Ucbung sei, u»>

Anforderung keine rechtliche Instanz vorgewiesen werden könne. Dem Ansuchen wird entsprochen. 8

143. Ferner bitten sie, man möchte die Bewilligung des Landvogts Chollet vom 26. September 1766 bej^

gen, nach welcher ihnen erlaubt worden sei, den Weg de la Renchc de Gicz, der sich von St. Martin »^
VauvuUicns zieht, von einer Breite von 32 Schuh auf 16 zu rcducicren, und ihnen den Genuß des

gewonnenen Landes gönnen. Dem Ansuchen wird unter der Bedingung entsprochen, daß der Weg ausge»»^ ^

werde, und daß keine begründeten Einsprachen sich dagegen erheben, alles nur für so lange, als die St»

keine andere Verordnung zu machen veranlaßt werden. 8 15. I! III. In Betreff des wegen der österlichen

köpfe und der Gerbcric zu Poliez-lc-Grand zwischen dem Prädicantcn zu Poliez-lc-Grand und dem

zu Bottens zu Stande gekommenen und von den Stände» gebilligten Vergleichs bemerkt Berns Gesandtschaft^

sie des Kopfes Hafer halber, welcher dem Schulmeister zu Policz davon entrichtet wird, kein besonderes ^

begehre, sondern blos, daß die Sachen nach Recht und Billigkeit eingerichtet werden. 8 16. st 115-

Stände heißen den von denen von Tscherliz angenommenen Coutumicr sammt dessen Anhang nach einige» ^

gebrachten Corrcctionen und nach Beifügung einer Gcneralclausel gut. 8 17. st 116. Der junge Bikard, »^

chcr von Frciburg an die tscherlizische Amtsrcstanz von 875 Gld. eine Grarification erhalten hatte, bittet, > ^

möchte ihm wegen des Unglücks einer Fcucrsbrunst, die er erlitten, und anderer Unfälle etliche Tcr»n»e ^

Abzahlung gestatten. Die Gesandten beider Stände empfehlen ihn ihren Obrigkeiten. 8 19. st 117.

Kirchcnsondcrung zu Tscherliz sollte crsequiert werden, erklärt Frciburg sich gegen dieselbe, da sie von den ^

tholischen nicht mehr verlangt werde und wegen Armuth derselben nicht durchzuführen sei, und wünscht, daß

bei dem Abschiede von 1762 bewenden lassen möge, nach welchem in Religionssachen nichts „gerührt , ^
Mißbräuchc und Neuerungen abgeschafft werden sollen. Bern aber beruft sich auf den früher gefaßten

der Kirchcnsondcrung und dessen Annahme laut Rcseript von Klein- und Groß-Räthen dcS Standes 5»^^

vom 18. Dccembcr 1711 und verspricht, gegen die Katholiken möglichste Facilität eintreten zu lasten. ^

weiterem Hin- und Herreden beharren die sreiburgischcn instructionsgcmäß auf ihrer Ansicht, referieren »

das Angehörte ihren gn. Herren und Obern. 8 26. Absch. 71. ^

Art. 148. Dem Amte Tscherliz werden auf nochmaliges Anhalten ihre vorbehalten«: Erccptioncn ^

Coutumicr nach erfolgter Ratification ausgefertigt. 8 21. st 149. Auf eine Supplicativn der Geistliche»^

Tscherliz wird erkannt, daß der Landvvgt daselbst die Rcmedurartikel mancher eingeschlichener Corrup» ^

publiciercn lassen und dem einreißenden Ucbcl, so weit eS in seiner Compctenz stehe, abhelfen oder aber ^

Altcrnativobrigkeit berichten soll. 8 25. st 156. Bern dringt darauf, daß endlich wegen der übel geh» ^
Reben zu Orbe ein Entschluß gefaßt werde. Die sreiburgischcn Gesandten antworten, daß sie solche

möglichst referieren werden. 8 37. st 151. Bern dringt auf Erccution der von Frciburg zugestandenen KU ^
sonderung zu Tscherliz und will sich nicht damit zufrieden geben, daß die Sache jedesmal uck lokerenckuw
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^"'nieii werde. 8 33. jj 152. Um den Mißbrauchen, welche im Bannholzc des Jurten vorkommen, Einhalt zu

stellt Bern den Antrag, es solle, wie das in Betreff des Galmwaldcö geschehe, kein Stand, ohne den

^ern davon in Kenntnis! zu sehe», etwas Namhaftes daraus geben. Die freiburgischc Gesandtschaft stellt die

Billigung ihrer Obrigkeit dazu in Aussicht. 8 36. jj 153. Die berncrischc Gesandtschaft führt Bclchwcrde

den Castcllan von Orbe, daß derselbe in dem Walde Chassagnc eine Jurisdiction anspreche, während die

Elöcs und Montcherand dieselbe dieser Enden beständig ausgeübt hättcu. Frciburg will den Obcr-

"^'"ijsarius Vvndcrwcid dahin schicken. 8 89. Absch. 73.

1717

^ ^lrt. 154 Abnahme der ersten und zweiten von 1715 bis 1717 gehenden AmtSrcchnung. 8 7. jj 155.

^ Wird verordnet, den Wald Orjulaz in den Bann zu legen und einzuschlagen. 8 8. jj 156. Alt-Landvogt von
^»nveiuz von Tschcrliz legt eine sechste Rechnung, die seit seiner Präscctur liquidierten Loder begreifend, ab,

^ ^ I! 157. Die Renovation des Amtes Tschcrliz wird nvthwcndig befunden. Die von den Obercommissarien

^ ^er gebrachten Pflichten der zu erwählenden Renovatorcn werden gutgeheißen; auf künftige grandsonischc
"hrcnz mied von Seite der Obcrcommissaricn ein Vorschlag tüchtiger Persönlichkeiten für dieses Geschäft

^ ^ Jungfrau Mannlich verlangt Namens ihrer Mutter Entschädigung für die Bcnach-

^ '^u»g, welche ihrem Hause zu Goumocns-la-Villc durch den Bau des PfrundhauseS widerfahren ist. Der

>7«!^^ beauftragt, darüber zu berichten. 8 21. jj 159. Der jetzt collationicrte Coutumicr zu Tschcrliz

doch Stadtschreibcrn beider Stände unterschrieben werden. 8 22. jj 169. Es wird wiederum über die

^^igkcit geklagt, mit welcher die Reblcute die Reben hinter Orbe bauen. In Folge dessen werden die

zu Romainmotier und Tschcrliz beauftragt, zu berichten, ob cS nicht besser wäre, dem Landvogte und
^tleme

-bradicanten ^att ihrer Pensionen gewisse Stücke Reben zur Benutzung zu übergeben oder die säumigen

^ za entfernen. 8 23, 25. jj 161. Der Gemeinde Tschcrliz wirv Holz auS dem Jurtenwald zu einer

M^^le"ung in ihr Dorf bewilligt, jedoch mit dem Beisatz, daß sie dieselbe künftig ohne beider Stände Ent-
galten habe. 8 26. jj 162. Vom alten und vom neuen Amtmann zu Tschcrliz wird ein Gutachten vcr-

^ Inspektoren der obrigkeitlichen Gebäude mehr nützlich als nachtheilig seien. 8 27. jj 163. Bern

ist nochmals auf Erccution der schon 1711 von Freiburg zugesagten Sonderung beider Kirchen zu Tschcrliz,
" die

letzige Kirche ohnehin zu klein sei. ES macht sich anerbictig, den Katholischen die Muttcrkirchc abzu-

^3 der Abkurung Billigkeit walten zu lassen. Frciburg hält die Separation für unnöthig und jetzt

^'ausführbar, ihcils wegen der jetzigen Gcldklenimc, theils weil die Angehörigen durch die neulich anbc-

^ Renovation schon in Anspruch genommen würden; durch seinen Konsens von 1711 werde cS auch nich

tzenöthigt, da derselbe nur bedingungsweise gegeben worden sei, und zudem walteten keine gegenseitigen Klagen

>s;^ ^ern dringt darauf, daß auf nächste grandsonischc Confcrenz für Separation instruiert werde. 8 38. jj

^ Dic Geistlichen beider Religionen zu Tschcrliz berichten, daß „seit dem ncugemachten Einsehen wegen

?l» ^ ^ Ehebruchstrafcn hinter dem Stande Bern", fremde Personen, um der Strafe zu entgehen, im

j» ^ ^cherliz zu großem Aergcrniß der Angehörigen ihrer Kinder genesen. Der Landvvgt wird beauftragt,
>y ^^udung mit den Geistlichen beider Religionen auf nächste Conscrcnz zu Grandson ei» Gutachten zu cnt-

Wie diesem Ucbelstand gesteuert werden köitntc. 8 59. Absch. 113.

Anzeige dcS LandvogtS, daß Einige von Froidcvillc, Amts Lausanne, in dem zu

^z gehörenden Thcil des Jurtenwaldcs Holz gefällt, da keine Zwischenmarch mehr vorhanden sein soll, so
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wird dcr Landvogt beauftragt, mit dem von Lausanne und mit AuSgcschossencn beider Acmter vorläufig ^ ^

Marchzcichcn zu setzen, als sie nöthig erachten, bis künftigen Sommer dieselben von den Obercommissaricn ^

schrieben und definitiv geletzt werden. Anstände sind an die Obrigkeiten zu berichten. 8 25. ^ 166- ^
Mutter der Jungfrau Elisabeth Mannlich werden eine Entschädigung von 315 Gld., 20 Welschkronc» »h

Säcken Weizen für den durch den Bau des Pfrundhauscs zu Goumocns-la-Bille an ihrem Hause erlitt^
Schaden und die Reisekosten zuerkannt, sowie daS nothigc Holz zur Reparation ihrcö DacheS. 8 26. jj 16"'

Gebäuveinspectorcn dcö Amtes Tschcrliz werden als unnvthig abgeschafft. 8 27. ß 168. Der Boden des

in der Kirche zu Villars-le-Tcrroir, so wie das Haus dcö Euro von Tschcrliz werden zu reparieren bewilligt'

Lctztcrm werden cilf Thaler für Erbauung einer Mauer restituiert. Ihm wird auch bewilligt, eine

Pfrundmattcn a Clos zu passieren, wosern er um den sechsten Pfenning mit dcr Gemeinde abschaffe. 8 ^

169. Das Ansuchen Einiger von Orbe, man mochte auch bei ihnen die Passation a Clos bewilligen,

den Landvogt verwiesen, damit derselbe vernehme, ob keine rechtmäßigen Oppositionen dagegen vorhanden

8 47. s 179. Bern beschwert sich nochmals, daß dcr Castellan von Orbc dadurch, daß er befohlen habe, im

Chassagne einen Leichnam aufzuheben, sich ein Jurisdictionörccht habe aneignen wollen, während Bern, ^

aus alte Gewahrsame und Titel, die völlige Jurisdiction und Souveränität darüber besitze, die Stadt Orbe' ^

nichts als einige Proprietät daselbst habe. Es ladet daher Freiburg ein, dieses Verfahren des CastcllM^

mißbilligen. Da die frciburgische Gesandtschaft die nöthigcn Schriften nicht bei dcr Hand hat und ohne

struction ist, wird die Sache ack rekerenckum genommen und beschlossen, einander die betreffenden Titel

zutheilen. 8 67. >j 171. In Betreff dcr vorzunehmenden Renovation von Tschcrliz geht das Gutachte"

ungefragten Obercommissaricn, dem die Gesandten beipflichten, dahin, daß acht Jahre für die Ausführung ^

seien, daß die Besoldung jährlich in 2090 Gld., 30 Säcken Gewächs, 3 Faß Wein, 100 Gld. für H"^P^

BeHolzung sammt den gewohnten Emolumcnten von den RuralreconnaissanccS und den Quernetcmolu»" ^

nach billiger Komposition in der Hälfte von den versessenen und dem Drittel von den fallenden

stehen soll. Gaulis und Rod werden zu Renovatorcn vorgeschlagen und empfohlen. Daö Schließlich " ^

handeln »Verden die beiden Obercommissaricn beauftragt. 8 68. ß 172. Der Entwurf eines Reglements

des „Einschlaufö der Dirnen und dcr Kindsnicdcrlagcn", welcher vom Landvogtc und den Geistlichen ^

Religionen zu Tschcrliz verlangt worden war, wird gutgeheißen bis auf den Punct, daß daS geborem'^^

dcr Religion der Mutter folgen soll. Dieser wird nck reiereiulum genommen. 8 70. 173. Bern ^

nochmals auf die Kirchcnsondcrung zu Tschcrliz. Frciburg möchte dieselbe wiederum beseitigen, will mb ^

endlich einem Versuche nicht widersetzen, jedoch mit dem Vorbehalte, daß derselbe nur so weit sich

solle, als die Untcrthancn »er Kosten halbcrs convcnicrcn. Dicß wird ack roterenck»m genommen. 874- ^b>ä"

I7I11.

Äl!^

Art. 174. Abnahme der dritten und vierten von Michaelis 1717 bis Michaelis 1719 gehenden

rechnung. 8 6. jj 175. Die Gemeinde Bottens hatte den halben Thcil einer Matte erkauft, ohne b>e

Stände um die Bewilligung dafür anzusuchen und sich um die Amorterisation und Indemnität

Um dieses Recht aufrecht zu erhalten, werden unter Ratificationsvorbchalt dcr Gemeinde 15 Gulden

§ 7. jj 176. Nach der 1624 gemachten und 1656 bestätigten Ordnung soll dcr Schützenkönig zu ap

Ohmgeld dcö von ihm eingelegten Weines frei sein und, wenn er keinen Wein eingelegt hat, das O ^

von fünf Faß einheimischen nnd fünf Faß „äußern" Weines zu fordern berechtigt sein. Dcr Landvogt g
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^>'chwcrt sei», da ihm das Ohmgeld jährlich um einen gewissen Preis apprctiiert worden. Die
sandten aber lassen eS beim Reglement bewenden, nach welchem dem Schützenkönig, wenn er keinen Wein

^Wcllert hat, 49 FlorinS entrichtet werden sollen. 8 8. 177. Der Prädieant zn Onlens spricht den No-

^ ^ " uu Nappes-Walde an, während der Landvogt denselben dem Schlosse Tscherliz vindieicrt. Letzterer wird
^"ltragt, jcneiu die Gründe für seine Ansprüche mitznthcilen und die Antwort den Ständen einzuschicken.

' !! 178. Da das Schloß zu Tscherliz in einem baufälligen Zustande ist, so wird ein Neubau desselben
erachict und werden mehrere Baumeister beauftragt, einen Plan und Kostcnüberschlag zu entwerfen und
Stünden mitzutheilen. 8 <9. ^ 179. Frciburg beanstandet den 1679 getroffenen Abtausch einiger Rechte,

^ es hinter Chavornay besaß, gegen andere, welche Bern hinter Tscherliz hatte. Bern entgegnet, daß,
" dabci Frciburg nicht den Gegenwert!) sollte erhalten haben, es das Billige verfügen und „dieselben mit

^ ^zütung des MchrwerthS in annehmlichen Mittel» gegen die St. Aubinischcn Lehen annehmen werde".
- /' !! 18l). Da die 1659 vorgenommene Ansmarchung dcS Grandpasquier und Prez Rcland von Orbe

L^nacht werden will, wird den beiderseitigen Obercommissaricn der Austrag gegeben, nach Untersuchung
^ Rechte tz^t dem Bach Nozon eine Landmarche zu setzen. Da man sich aber nicht vergleichen kann, wird die

^tchx

^^rli; zwischen Reformierten und Katholiken. Freiburg findet dieselbe nicht mehr nolhig. Die Gesandten
^ bie Obrigkeiten verwiesen. 8 3l. 181. Bern insistiert wiederum aus der Sondcrung der Kirche

^ Stände wiederholen die in früher» Abschieden vorgebrachten Gründe. 8 34. Absch. 145.
beit>>

1721

»I>d ^ Abnahme der fünften von Michaelis 1719 bis Michaelis 1729 gehenden Amtsrechnung dcö altezi
fi». ^ bis Michaelis 1721 gehenden dcS neuen LandvogtS. 8 19- 183. ES wird der Bau
De/ ^^wM>ch"Ü zu Orbe für „mindere Delinquenten und unzählbare Schuldner" bewilligt. 8 11. ü 184.

dvogt wird ausgetragen, ein Verding für Reparationen im Psrundhause zu Bottens einzuschicken.8 12. >>
wird in den Antrag dcS LandvogtS eingewilligt, daß der obrigkeitliche zu der Pfründe AsscnS gehörige

IjAn Bann gelegt werde, so daß bloS der Pfarrer Brennholz und anderes nothwcndigc darin
Ts/^ dürfe, jedoch rechtipäßigc Opposition vorbehalten. 8 13. 186. Bern will daö neue Schloß zu
^ nicht auf die alten Mauern setzen, sondern weiter hinausfahren; Frciburg stimmt nicht zu diesem Plane.

^^9icr werden beaustragt, ein Verding nach dem Plane zu machen, welcher die Erweiterung ausschließt,
boch ^was gegen den ersten Plan abgeändert ist. 8 16. ^ 187. Freiburg findet, daß der HauözinS,

^ Zw der Landvogt für seine unterdessen gcmicthetc Wohnung und seinen Garten bezahle, zu groß sei. BcrnS
^bwdgchuft erwidert, daß ihr Stand seinen Antheil daran bereits zugesagt habe und referiert. 8 17. 188.
»i>V^'bt seine Zustimmung, daß statt dcS schuldigen AmortissementS aus die von der Gemeinde Bottens

lhi/^9^ Matte Praz Cord 1 Florin jährlichen BodcnzinscS zu Händen beider Stände gelegt werde. 8 29. sj
^^langt, daß an dem Pont Morand über den Nozon eine March gesetzt werde, damit die Jn-

Reland und Grandpasquier vorgebeugt werde. Frciburg kann sich

H Wcht verstehen, da dieser Bezirk bereits 1538 auSgcmarcht worden sei. Bern verzichtet darauf, wenn die

IZl) ^ als eine hinlängliche March angesehen werde. Dem aber widerspricht Freiburg. 8 28. j>

^>Nt bringt nochmals mit den früher angeführten Gründen auf Kirchensonderung zu Tscherliz; Freiburg

z^^l^bc ,„it srüher vorgebrachten Motiven ab. 8 31. ^ 191. Der Prädieant von OulenS hatte die
' Nüti- und Ncubruchzchnten in seiner Parochic, namentlich im NappeS-Waldc angesprochen. Frciburg

149
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hatte darüber nach Bern geschrieben, daß es die Novalia den Geistlichen seiner Religion überlasse, den rcfft

micrtcn aber abspreche. Bern, „über diesen odiosen Unterschied bestürzt," entgegnet, daß nach den Absch»'^

von 1532, 1533 nnd 1595 solche den Euren ohne Unterschied der Religion für drei Jahre gehören,

wärtS aber dem großen Zehnten einverleibt werden, und verlangt Aufhebung des angelegten Sequesters, ^

daß der Prävicant bei seinen Urbarien geschützt werde. FreiburgS Gesandtschaft stützt ihres Standes

davurch, daß der Prädicanten meiste Zehnten und alle Novalicn zu obrigkeitlichen 'Händen gezogen und ^

selben sire Psrundcorpora gestiftet worden seien, während die katholischen Priester ihr altes Einkommen,

auch die Novalia behalten hätten. Die Gründe beider Gesandtschaften werden dem Abschiede zu Handc» ^

Obrigkeiten einverleibt. § 32. ss 192. Die srciburgische Gesandtschaft beschwert sich, „daß der Landvogt!

„Lausanne die Rogatvria einem gewissen Pau de Eher von Lausanne nachher Orbe zu halten, auSgcscht»!^'

„allwo ihm von einer Weibsperson ein Kind zugeeignet werden wolle". Die bernerische Gesandtschaft vertz^ '

Untersuchung und AbHülse. 8 37. ss 193. Die Noverraz, welche ein der Cur AssenS zugehöriges Lehen b'""

Cugi abcrgementöweise in Toto mne gehabt, hatten dasselbe eigenmächtig unter sich zerstückelt. Dem La»^'

wird ausgetragen, dafür zu sorgen, daß eS rcintegriert werde. 8 38. ss 194. Consciller Thomasset sucht d^'

an, man möchte den in einer seiner Matten befindlichen Schnabclgalgeu, welcher nun verfault am Boden t>bt'

anderswo z. B. am Orte au PuiS des FourchcS, wo das Hochgericht ehemals gestände» haben soll, ansticht

Dem Landvogt wird aufgetragen, einen Bericht darüber einzugeben. 8 41. Absch. 483.

172».

Art. 195. Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1721 bis Michaelis 1723 gehenden

rcchnung. 8 11. ü 196. Der Landvogt bringt im Namen der Gemeinde Poliez-le-Grand vor, daß 9"^ ^

dieser Gemeinde ein Parucnlar einen „gemeinen" Backofen gehabt habe, daß, seitdem derselbe ruiniert >ci, ^

Parlicularcn Backöfen in ihren Häusern bauen lassen, in Folge dessen die Waldungen zu Grunde

würden. Die Gemeinde bittet, man möchte ihr gestatten, einen gemeinen Backofen oder Four bannal Z» ^

sparniß des Holzes zu bauen. DaS Ansuchen wird in den Abschied genommen, daneben den Renovatorc» ' ^
getragen, sich zu erkundigen, ob jener ruinierte Backofen dem Schlosse einen Zins bezahlt habe, und

GemeindSgcnosscn verpflichtet gewesen seien, darin backen zu lassen. 8 12. si 197. Der Antrag des Landvob^
man möchte zu dem schlechten PfrundhauS dcS Prädieantcn zu OulcnS noch ein daranstoßcndeS Ha»ö,

feil sei, kaufen, wird in den Abschied genommen. DaS Nähere darüber soll der Landvogt den Stände» ^

richten. 8 13. ss 198. Auf die Ausrage der srciburgischen Gesandtschaft antwortet der Landvogt, daß. . .... ., > .
einem halben Jahre in daS gemiethete Haus zu Tscherliz einziehen und den Ständen nicht mehr als i

14 Dublonen als HauszinS verrechnen werde. 8 14. ss 199. Herr von Dizy, Lieutenant der Stadt ^
wünscht, daß man ihm bewilligen möchte, den dem Spital zu Orbe zugehörigen Bodenzins von zehn

von seinen Reben, Gorgvsier genannt, aus „Jean Pierre TallichetS, so unter dem Wachtfeuer gelegen"

setzen; ferner die 8(1 Maaß Wein, welche er jährlich den Ständen ab seinen Reben „Bottrylaz" Z» ^»t^^
habe, auf seine Reben Gorgvsier zu transportieren. Sein Ansuchen wird in den Abschied genommen. 6 " '

, , . . .. ^ . . . . .. a»d^
2(19. Herr d'Hermanchc, welcher einen Drittel des Penthcreaz-ZchntenS besitzt, während die beiden

k.

lischt'
Drittel den beiden Ständen gehören, beschwert sich, daß die Besitzer deS Büron-Gntes auf einem Stua, ^

Godet genannt, ihm den Zehnten streitig machen und seine Zchntbcsteher rechtlich angegriffen haben, uiw »'>>» ^

die beiden Stände möchten sich mit ihm zu einem Prvccß verbinden. Die Gesandten aber geben den
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^"ussaricn dm Auftrag, die Sache vorerst zu untersuche», dem Landvogt von Tscherliz aber den Befehl, cinst-

mit Gcftattung aller Rechtoübung inne zu hallen. 8 30. sj 201. Auf die Eröffnung der dernerifchen

^^llchaft, daß Freiburg sich nicht weigern »verde, am Pont Morand einen Marchftein sehen zu lassen,

^eg»xt die frciburgischc, daß ihr Stand die Sache nicht als ausgemacht ansehe und erst noch eine Untcr-

^)"ug wolle anstellen lassen, aus welcher dann hervorgehen werde, in wessen Jurisdiction das Prcz Rcland

»»^ fernere Untersuchung von der Hand und will cS lediglich bei dem Abschiede von 1721
' der Erklärung vom 23. August 1723 verbleiben lassen und den Pont Morand so lange für eine Marche

^ Irnburg sich erklärt hat, dort einen Marchstein ausrichten zu lassen. § 35. ss 202. Bern dringt

'Nt»> auf Sonderung der Kirche zu Tscherliz zwischen Reformierten und Katholischen. FreiburgS Gesandl-

^hnt sie mit den schon früher angeführten Motiven ab und stellt dafür die Geneigtheit ihres Standes

^ Erweiterung der vorhandenen Kirche in Aussicht. 8 30. 203. Bern stellt nochmals das Verlangen, daß

^^M'g de» dem Prädicanten von Oulcns von Landvogt Künli sequestrierten Novalzehnten verabfolge, zumal

^ den Sequester verhängt habe, ohne die Altcrnalivobrigkeit darum angefragt zu haben. FreiburgS Gesaudt-

^ antwortet, wie 1721, fügt aber bei, daß wenn daö Possessorium des Prädicanten erwiesen werde, ihr

^'d den Prädicanten im Genüsse dieses Zehntens belassen werde, und nimmt die Sache all i-okm-vullum.
sollen die Obercommissaricn eine Untersuchung anstellen. 8 37. ss 201. Die beim Bau des Schlosses

sich zeigenden Mängel werden durch Werkmeister untersucht. Freiburg will, daß alles gemäß dem Vcr-

ausgeführt und den Mängeln abgeholfen werde. 8 16- Absch. 215.

1723.

llä ^ ^mahme der vierten und fünften von Michaelis 1723 bis Michaelis 1725 gehenden AmtS-

Zol/^ ^ ^ Landvogt hatte in seiner letzten Rechnung in sein Ausgeben 17 FlorinS für den

lähs ^ und 8 für den Zoll zu Orbe gebracht und ersucht nun, ihn dafür schadlos zu halten und den sünf-

>iw z»l passieren. Es wird gut befunden, vorerst durch den Landvogt und die Obcreommissarien

^ lassen, was für Rechte vorhanden seien, kraft deren man diese Zolle verrechnen soll. 8 16. ss

^ ' Tlr abtretende Landvogt sucht um Vergütung erlittenen Schadens nach. Sein Ansuchen wird seinem

den Obrigkeiten und zwar mit Empfehlung hinterbracht. 8 5. ss 208. In Betreff deS Gc-

eg. ^ackvfcnö zu Poliez-lc-Grand berichtet der Landvogt, daß derselbe den Ständen keinen ZinS bezahle;

Eqq! ^6'Ibe ein Lehen deS Mestrezat von Tscherliz und deö Portaz von Lausanne, wovon ihnen jährlich vier

^ ^ Getreide entrichtet werden. Die Gemeinde sei ferner verpflichtet, den Ofen zu erhalten und den ZinS

^der Ofen bestehe.oder bestehe nicht; sie habe kein eigenes Holz, sondern eine Conccssivn, sich mit andern

Jurten zu bcholzen. In Folge dessen wird gut befunden, daß die beiden Inhaber dieses LchcnS

de» vorweisen, und daß man von den Rcnovatorcn den Bericht verlange, ob dieses Lehen nicht auch

hvhsi ^ beiden Stände abHange, und woher solches rühre. 8 6. sj 209. Zur Beseitigung aller Uneinigkeit

^ Angehörigen beider Religionen im Amte Tscherliz wird ein Coneordat „abgerathcn"; beiden Obrig-

z ^ ^'ird überlassen, die gemessenen Befehle an den Amtmann und beiderseitige Geistliche ergehen zu lassen.

Tsch. ^ ^ciburg spricht seine Geneigtheit auS, dem Landvogt Bondcli die Nonvaleurs in dem Kauf zu
zu helfen, ferner neue und anständige Mobilicn machen zu lassen, welche in dem Schlosse

^e>» » von dem jeweiligen Amtmann in dessen Kosten erhalten und inventarisiert und in gutem Stande

"chfolgcr übergeben werden sollen. Die bcrncrische Gesandtschaft, ohne Instruction, referiert. 8 8. ss

119 ^
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211 Ueber die Artikel 193, 194, 195, 199, 198 dcö Abschieds von 1723 kommen die Stände übcrei»! ^
Befehle sollen dafür sofort nach Rückkehr der Gesandten an den Landvogt ergchen. 8 16. jj 212. Darbe»"'
von Orbe, Herr von Dizy, wird mit seinem Begehren wegen Abtausch der Bodenzinse auf seinen Rebe» ^
Gorgosier abgewiesen. 8 18. 213. Im Namen von Orbe und Tscherliz giebt der Castcllan und Scw"
Baillival Mcstrezat einen Entwurf zu einem Rcbbaureglcment ein. Derselbe wird placidiert. 8 22. !!
Frciburg erklärt daS Prez Relaud als zum Territorium von Orbe gehörig, weil dasselbe frei sei, während

Güter hinter Chavornay eS nicht seien; weil ferner keine Erkanntniß vorhanden sei, welche eS jemanden zuspu'^
und weil eine Delimitation von 1539 es als zu Orbe gehörig bezeichne. Bern aber entgegnet, daß es „in tilab'ü

pnsskssiontz gegründet sei", daß die von Orbe diese Stücke unlängst vor Gericht zu Chavornay erkannt

und daß eS den Pont Morand so lange für eine March halte, bis ein Marchstcin gesetzt sei. Freiburg ^
testiert; Bern protestiert dagegen. 8 28. ^ 215. Da der reformierte Pfarrer zu Oulens den Novalzehnten b

beziehe, so glaubt Bern, dieser Streit sei nun abgetha». Freiburg bestreitet aber wiederum dieses Recht dcd^
formierten Pfarrers, weil den reformierten Pfarrern nach der Reformation eine fire Besoldung angcwicft», ^
katholischen die Novalzehntcn gelassen worden seien. Den Obercommissarien wird ausgetragen, die Saäft .

untersuchen. 8 29. jj 216. Bern ahndet, daß der Cur» zu Assens zu weit gehe, wenn er zum Nachthcil bc>^
Stände das Gut LeS Mollics laudiere. Frciburg bezieht sich aus ein deßlvcgen im Januar 1723 anBer»^
lassenes Schreiben und will erheblichen Gegengründcn gerne Gehör geben. Die bcrncrische Gesandtschaft

die Sache ml i»f»r»nck»»i. 8 35. ^ 2l7. Frciburg verlangt, daß Bern zugebe, daß es über daS Bürgert^
welches Tobias Panchaud, ein Katholike zu Poliez-le-Grand anspreche, aburtheilc, da es sich blos darum ^

ob Panchaud sein Bürgerrecht bewiesen habe oder nicht, waS ja blos eine „Civil-, keine Pvlizcisache sei"- ^
giebt Letzteres nicht zu, sondern es handle sich darum, ob daö, was von einem Satze dcS Standes
sprechen worden, aufrecht erhalten werde oder nicht. Es habe nämlich Basel gesprochen, daß man
ligion halber mehren, und daß die Mindern von selbigem Ort emigrieren sollen", in Folge dessen Pau
und alle übrigen Katholischen von Poliez-le-Grand sich fortbegeben sollten; daß aber solche daselbst ftch
befinden, sei blos Sache der Toleranz, stoße das Recht nicht um. Eine Ausnahme mache Tschcrliz,
Ausübung beider Religionen concediert sei. Panchaud aber sei kraft Mehrs nach Bottens gezogen und

selbst auch Bürger. Freiburg aber behauptet, daß daö Mehr keineswegs aus Wohnung oder Bürgerrecht ^
habe, sondern blos aus freie Ausübung der Religion, so daß an dem Ort, wo die eine oder andere Rem ^

crmchrt worden sei, blos die erwehrte geübt werden könne, was daranö hervorgehe, daß die Rcsormftrl^^
Poliez-Pitet gevuivct werden. Zugleich bringt es ein Beispiel vor, daß über dergleichen streitige Bürger»^
civiliter geurthcilt worden sei. Die srciburgische Gesandtschaft verlangt, daß Bern ihren Stand bei

dicatur belasse, oder daß die Reformierten zu Poliez-Pitet wegzuziehen gehalten werden; die bcrncrftche ^
das alles zu Händen ihrer Obrigkeit in den Abschied. 8 41. 218. ES wird nothwcndig erachte ^
Schlvßthurm von Tschcrliz, um Schaden abzuwehren, zu reparieren, dergleichen auch die Ringmauern ^
drittens „ein sicheres Gehalt für das Rciögcld zu machen". Die Sache wird ml reloronckinn geno»i»uU

soll bald möglichst ausgeführt werden. 8 43. ^ 219. Der Architect Martin legt einen Kostcnüberjclftaö ' ^

obige Reparaturen vor. 8 44. ^ 229. Die beiderseitigen Werkmeister rathcn an, statt das alte an einer su»^^
gelegene Pfrundhaus zu Bottens zu reparieren, ein neues auf der Cur-Bünte nebst einer Scheune zu

Die Gesandten wollen diesen Borschlag ihren Obern hinterbringen und beauftragen die Werkmeister mit ver ^
gäbe eines Planes und Kostcnübcrschlagcs. 8 45. s1726 wird von beiden Ständen der Bau beschieß'



Orbe mit Tschcrliz. 1723. 1727. N89

' Die Castellanci Tschcrliz kommt mit dem Ansuchcn ein, cS möchte sowohl den HauSväteri», als den jungen

""k» bcider gestattet werden, eine Schießgescllschaft zu errichten, wie deren zu Orbe und anderswo

^^heii. Das Begehren wird zur Approbation in den Abschied genommen. 8 59. ß 222. Dein Castellan

^Sccrctär Baillival Mestrezal werden auf seilt Ansuchen wegen der schlechten Witterung im Sommer zwanzig

^ Hafer an dem Zehnten zu Esclagncus nachgelassen. 8 51. ß 223. Dem Wirth Jean Franoois Jaguier

^ ^Ichcrliz »Verden die Auslagen von 292 Florins 6 Sch. für gcthanc Fuhren behufs des Schloßbaues vcr-

« 52. Absch. 241.
1727.

»>>d Es wirb ein Tausch getroffen zlvischen beiden regierenden Ständen für das Schloß Tschcrliz
»M dem Stande Berit für das Schloß Lausanne, nach welchem alle Lehen, welche das Schloß Lausanne an

... ^demm Orten des Amteö Tschcrliz halte, auf das ganze Territorium von Policz-Pitct cantonnicrt, jedoch

l""'- alle s.
»I»d

lsdictionalia dem Schlosse Tschcrliz beibehalten werden. 8 1- !! 225. Das Schloß Romainmolicr über-

seine in verschiedenen Dorsschasten des AmtcS Tschcrliz liegenden Lehen an das Schloß von Tschcrliz

auf einen Bezirk in dem Territorium von OulcnS cantonnicrt; die Jurisdiction wird aber dem Schlosse

^ljz reserviert. 8 2. ß 226. Die Lehen, welche die Stadl Lausanne in verschiedenen Dorsschasten hat,

^ auf das ganze Territorium von Poliez-le-Grand und einen Thcil des Territoriums von Bottens can-

> mit diesem Tausche tritt die Stadt Lausanne alle ihre Jurisdiction hinter Poliez-le-Grand und Etag-

^ ^ "u das Schloß Tschcrliz ab. 8 3- !> 227. Es wird serner zwischen der Stadt Lausanne und dem

^ ^ °ßc Tschcrliz ein Abtausch und Cantonnemcnt aller gegen einander vermischt befestenen Zehnten getroffen.
' I! 228. Herr Pollicr von Bottens übcrgicbt dem Schloße Tschcrliz alle feine Lehen und Rechte in

^Mde»x„ Dorsschasten, welche ihm dann aus einen Bezirk des Territoriums von Bottens cantonnicrt werden.

^ Fcuerstattzinsc, welche er mit den beiden Ständen bisher gemeinsam besaß, rechnet er wegen des durch die

^ Einwohner herbeigeführten unrichtigen Bezugs statt auf 34 nur auf 29 Feuerstätte an. Den Ein-

>v Bottens wird anch von den Gesandten ungefähr der dritte Theil der Fcucrstattzinsen nachgelassen,

duftig auf jedes der etlichen und dreißig Häuser ein Mäß Haser und ein Capaun jährlichen Feuer¬

st üAegt, der übrige Belauf der Zinsen auf den Grund und die Güter repartiert und assigniert werden

Tsch^ D ß 229. Herr Pollier von Bretignp übcrgiebt alle seine in verschiedenen Territorien des AmtcS

^lrit^ Jurisdictionen, Lehen und Zchitten au das Schloß Tschcrliz, welche ihm dagegen auf seinem

>vic Bretignp cantvnuicrt »Verden, so daß er dieses Cantonncment mit eben der Jurisdiction besitze,

»der^- OuernetS enthalten, mit der Erläuterung, „weil der Zehnten, du Marguillier genannt, welchen

> Herr von Bretignp an das Schloß Tschcrliz übcrgiebt, in das Schloß Laufannc lehcn- und zinSpflichtig
daß

"bbcr^
Inn Antheil an denjenigen Zehnte»», so ihn» gemeinsam mit dem Hern» von St. Barthelcmp (Art. 231)

.^ebe» werden, bis aus das Acquivalcnt in die gleiche Lehen- und ZinSpflichtigkeit zu Händen des Schlosses

"'k komme» soll". 8 6. ß 239. Oberst d'Alt, Herr z»l St. Barthclemp, übcrgiebt dem Schlosse Tschcrliz

^»er> "Ml St. Barthelcmp cantonniert, uin solches mit gleicher Jurisdiction zu besitze», wie kraft

^rjrg ^ Lehcn; in Betreff seiner Lehen wirb er aus daS Dorf und das ganze Territorium Biolcy-
' i^mmt einem abgesteckten Bezirk deS Territoriums von Tschcrliz cantonnicrt. Ferner »vird ihm, weil

^rh/^ ^^rkheleinp nicht gcnng ai» Jurisdiction übergeben konnte, ein Bezirk hinter Biolep,
^elf Häuser sich befinden, verzcigt. 8 7. ß 231. Den Herrcn von Bretignp und von St. Barthclemp
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werden nach einem getroffenen Zehntencantonnemcnt der ganze Zehnten hinter Bretigny und St, BarthelciM)

zwei Drittheile des Zehntens hinter Bioley überlassen, der übrige Drittheil desselben dem ^Schlosse TM

beibehalten, 8 8. si 232. Obcrstlicutenant von Goumoenö übcrgiebt alle seine im Amte Tscherliz zersnM

Lehen und Zinsen nebst 500 Florins an Jurisdiction mit Inbegriff von zehn Häusern, wogegen ihn die ^0^

cantonniercn, 1) sür die Jurisdiction auf zehn andere Häuser und einen Bezirk hinter GoumocnS, in

sein eigenes Wohnhaus, seine Scheunen, Matten u, s. w. begriffen sind; 2) für die Lehen wird ihm daö lM

Dorf und Territorium von Goumoens sammt einem Bezirk des Territoriums von Pcnthcreaz und eine»' '

Territoriums von Villars-le-Tcrroir eingeräumt, auf welchem allem aber dem Schloß Tscherliz die Jurisdu^

vorbehalten bleibt, 8 9. si 233. GaudarS von Vincy trägt den Ständen seine Zehnten und Lchcnschasb'»

Kaufe sür 42,116 Florins an. Der Antrag wird all lo.löoonilum genommen. 8 10- si 234. Herr V»il>^

von Montrichcr übcrgiebt seine Lehen und Rechte in verschiedenen Dörfern und wird auf die zwei TerrM,^

von Eclagnenö und Goumoens-le-Jour cantonnicrt, in letzterem mit Jurisdiction, wie er sie schon h^' ^
crstcrem bleibt aber dieselbe dem Schlosse Tscherliz. Zugleich wird den Obcrcommissarien aufgetragen,

möglichst die Territorien von Eclagnens und Goumocns-lc-Jour gegen die von St. Barthelcmy und Ge»"'^

la-Ville auszumarchen. 8 11- si 235. Oberst Mannlich von Bottens übcrgiebt beiden Ständen st'inc

in verschiedenen Dorfschaften und wird auf dem Territorium von Bottens cantonniert. 8 12. j! 23b.

Cnrv von Bottens übcrgiebt die Lehen, welche er in verschiedenen Dorfschaften besitzt, den Ständen und ^

dafür eine jährliche Pension von sieben Maß Weizen ans dem Schlosse Tscherliz. 8 13. 237. Der

Herr von Policz-lc-Grand übcrgiebt Weniges an Lehen und erhält dafür jährlich etwas an Pfennings ^

dem Schlosse Tscherliz. 8 14. si 238. Der Curö von Asiens übcrgiebt seine Lehen in verschiedenen

und außerhalb deS Amtes Tscherliz liegenden Dörfern und wird dafür auf einen Bezirk des DorftS

cantonnicrt. 8 15. si 239. Der Cur« von Tscherliz übcrgiebt verschiedene Lehen, Zinsen und etwas an ^

wogegen sein Zehnten cantonnicrt- wird und er noch eine firc Pension von jährlich 12 Mäß Weizen

Florins aus dem Schlosse Tscherliz erhält; ingleichcin werden ihm etliche zu der Cur erhandelte Stücke ibM ^

amorterisiert. 8 16. si 240. Herr Sccretaire Mcstrczat wird für seine den Ständen übcrgebencn

verschiedenen Dorsschasten aus einen Bezirk im Territorium von Oulens, jedoch ohne Jurisdiction, canb'»>

Uebcrdicß giebt er noch sieben Maß und ein Viertel Weizen und zwei Schilling Zinses, deren Betrag

sein Ansuchen von den dem Schloß Tscherliz ab seinen Gütern schuldigen Zins abgezogen wird. 8 IT ^

Da durch die Cantonnemcnts eine Anzahl zerstreuter Zehnten hinter Asiens dem großen Zehnten

worden sind, welche 1705 dem Herrn Mcstrczat statt cincS Salariums vergönnt worden waren, wird

daß aus dem Zehnten zu Tscherliz und auf dem zu Pcnthcreaz zu je einem halben Thcil zwei Säcke '

Mäß Weizen und eben so viel Mischclkvrn und vier Säcke und vier Mäß Hafer zu seinen Gunsten en

und bei Verleihung vorbehalten werden sollen. Auf die neue Wohnung, welche Mcstrczat an seinem ^ ^
hinter Bottens errichtet hat, wird als FcuerstattzinS jährlich ein Mäß Hafer und ein Capaun gelegt. §

242. ES stellt sich die Nothwendigkeit heraus, eine Souvcränitätsmarch zwischen Mer und Villard-S^

und VufflcnS-la-Ville zu ziehen, lieber eine solche Linie vereinbaren sich die interessierten Parteien n»v ^

so, daß eine der andern alle ihre dießscitö oder jenseits dieser Linie gelegenen Lehengercchtigkeitcn ^

der Zehnten halber aber gegen Vufflens bleibt es bei dem alten Vertrag zwischen den Herrschaftsherre». c

soll der Weg cn Ochetaz hinter VillarS-Stc-Croir, welche Gemeinde ihn bisher erhalten, bleiben

die Gemeinden Mer und VillarS-Stc-Croir die sogenannten Echappöcs reciprocierlich nicht pfänden,
soim
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des Schadens ohne Kosten restituieren. Endlich läßt man es bei der vor etwas Zeit zwischen

" Hcrychastsherren von Bier und Suttens vereinbarten Territorialmarch bewenden. 8 19- ü 243. Die Va-

sij/" sich, daß sie bei der Einrichtung des Contumiers des Amtes Tschcrliz nicht angehört worden
behaupten, daß verschiedene Pnncte desselben ihren bisher genossenen Lehcnrechtcn nachtheilig seien, und

^ Neu darüber vernommen zu werden. Sie werden mit ihrem Begehren an die Obrigkeiten gewiesen.
... ' I! 244. Die Vasallen beschweren sich, daß ihre Lchengerechtigkcitcn dadurch Abbruch erleiden, daß fast

^ iäufe der Lobfrciheit wegen in Täusche verwandelt werden, und bitten, ihnen in solchen Fällen das Zugrccht
statte,, oder die beiderseitig eingetauschten Lehenstückc schätzen zu lassen und von dem Mehrwert!) sich das gc-

eitiw"^ ^ bezahlen zu lassen. Elfteres wird nicht bewilligt, wohl aber daS Letztere, wenn die Vasallen die

^^Nttng auf ihre Kosten vornehmen lassen. 8 21. sLetzteres wurde von beiden Ständen dahin modi-

^ ' baß bei Argwohn eines Betrugs der Lchcnherr die eiitgctauschtcn Lehenstückc auf des Unrecht habenden

>»cus ^ ^^rn schätzen lassen und, >vcnn sich ein gar zu großer Unterschied im Preise zeigen sollte, den Mehr-

ivb ^^bicrcn soll; beträgt aber der Mehrwert!) die Hälfte, so hat ein solcher betrügerischer Tauschcr daö

^ "icht blos vom Mehrwert!), sondern vom ganzen Stück, wie bei einem Kaufe, zu zahlen.I jj 245. Die

schweren sich, daß in Folge der Cantonncmcnts, durch welche ihnen obrigkeitliche Lehen übergeben

>vclchcn bisher aus Gnaden das Lob auf dem Fuß nur des zehnten Pfennings bezogen

^ tt'i, tvährcnd sie dasselbe auf dem Fuß des sechsten und achten von ihren alten Lehen bezogen hätten,

^ "'"^ichc Ej„bußc entstanden sei. Aus dieses hin wird befunden: 1) daß die Cantonnemcnts eben so sehr

dc>ß bcr Vasallen, als der Stände gereichen; 2) ihre Beschwerde sei schon dadurch berücksichtigt worden,

^ " ^hcnpfenning in den Tauschetats nur auf den fünsundzwanzigsten Pfenning gesetzt worden sei; 3) soll

Nr ^ Mandat verboten werden, einen Actus über liegende Güter außerhalb dcS Amtes zu verfertigen; ein

H^^^ibcr soll zugleich verpflichtet sein, alle drei Monate jedem Lchenhcrrn die Minuten der in seinem
Vi ^ ^gekommenen Handänderungcn zu geben; 4) jeder Lehenmann soll verpflichtet sein, innerhalb dreier

!» >/ ^ eineni getroffenen Kauf, Tausch oder einer andern Art des ErHandelns das Lob dem Lehcnhcrrn

solcher saumselig, so sott er der Gnade des zehnten Pfennings verlustig sein und nach

fv^t ' bes Lehcnhcrrn auf dem Fuß dcS sechsten bis nennten Pfennings das Lob zahlen. Auf Betrug
^^'bcr Verwirkung deS Lehens oder andere Strafe aus dem Weg Rechtens. 8 22. jj 246. Die Vasallen,

^^chbsstcllcn haben, stclleir das Ansuchen, man möchte die Appellationen von ihrem Gerichte nicht

^ ^ Gericht von Tschcrliz, daS auch nur ein Untcrgcricht sei, gehen lassen, sondern an den Landvogt.

der Gesandten sind darüber gethcilt; die einen wollen cS beim Alten bewenden lassen, die

Landvogt zuweisen und ihm vier der Tüchtigsten aus dem Gericht zu seiner Instruction

^ LandvogtS Meinung die Decision gebe. 8 23. fDcr Stand Bern spricht sich 4728

Nbi Frciburg für die erste Meinung aus.j 247. Die Vasallen beschweren sich, daß von den
legender Güter das Lob erst nach drei Jahren, und daß, wenn ein Schuldner solche Güter

^ kein Lob bezahlt werde. Obgleich dieß nun dem allgemeinen Rechte zuwiderläuft, sowie

^Zte/ des ganzen WclschlandeS, so wird doch nichts abgeändert, da diese Uebung in dem 1715 be-
li»d von Tschcrliz enthalten ist. 8 24. >Die beiden Stände heben 1728 diesen Mißbrauch aus

dqK Subhastationen, sobald dieselben in Kraft erkannt sind, wie von andern Käufen

^tih .5, ^ahlt wcrdcir soll.j 248. In Beziehung auf die Annahme von Bürgern und Dorfgcnossen wird

Ncrnahinc von Ausschüssen verordnet, daß kein Landsfrcmdcr in einer Gemeinde zum Bürger oder
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Dvrfgenossen angenommen werden soll, er habe denn zuvor die Naturalisation von beiden Ständen erhalt

DaS Einkaufsgeld, wie eS bisher die Gemeinden verlangten, wird für crcessiv gehalten. Die eine

will es bei den 1598 firierten 20 Florins bleiben lassen, die andere je nach den Nutzungen, welche eine ^

mcindc dem Aufzunehmenden bietet, bestimmt wissen; wenn sich dann beide Parteien nicht verständigen kö>>^'

so soll der Landvogt oder der Herrschastshcrr, wo ein solcher ist, unter Vorbehalt der Appellation entsch^

Weder die Vasallen, noch die Gemeinden sollen befugt sein, Einer dem Andern einen Geincindögenossc» ^

zudringen, sondern es soll allseitiger Conscns zur Annahme nöthig sein. Von der Summe des Auf»^'.

geldes gehört die Hälfte der Obrigkeit, rcsp. den Herrschastsherren. Wo beide Religionen in einem ^

„walten", soll abwcchslungSwcise ein Katholischer und ein Reformierter angenommen werden. Keine

darf ohne Einwilligung des Landvogtö oder des Hcrrschastsherrn einen neuen Bürger annehmen, lieber

früher ohne Begrüßung der Obrigkeiten und des Amtmanns von verschiedenen Gemeinden angeiu'»'^ ^

Bürger wird Untersuchung gehalten; alle werden admittiert. 8 25. 2ck9. In Betreff der Passation "

wird nach Einvernahme der Gemeinden Folgendes gut befunden. Die Passation a CloS, eine dem Land'' ^
nützliche Sache, wird im Amte Tscherliz eingeführt und zwar aus folgendem Fuß: 1) Die Frühlings

Printve genannt, bei welcher das Vieh in die Particularmattcn getrieben wurde, wird abgestellt. 2) Dü U

tieularmatten zunächst den Dörfern sollen auf Begehren der Besitzer a Clos passiert werden; über du'fi'^'^

welche in oder längs den Zeigen liegen, soll den Gemeinden zu erkennen überlassen sein. Können sie ^

Betreffenden sich nicht vereinbaren, so entscheidet der Landvogt «»b lmnvlim« appallluiams. 3) Dieio^
welche ihre Matten völlig einschlagen und auch die Hcrbstweide davon genießen wollen, haben de»

Pfenning, diejenigen, welche nur das Heu und Emd nutzen, die Herbstweide aber wieder ausschlagen >v

den sechsten Pfenning zu bezahlen. Der Belauf desselben aber soll auf den eingeschlagenen Stücken "

bleiben und richtig verzinst werden, bis die Gemeinde solch „unvertreiblichcS" Capital anderswo belstl ' ^

wenden Gelegenheit finden wird, ck) Um die Armen auch zu berücksichtigen, wird denselben den Reichen

über bei der gewöhnlich stattfindenden Versteigerung des EmdcS von den nicht eingeschlagenen Matten das ^

recht aus dem Fuß des letzten Angebotes eingeräumt. Die Gemeinde Oulcns macht sich anheischig, ^

dürftigen mit Emd hinlänglich behülflich zu sein. 5) Wird es für nützlich gehalten, daS Mandat von ^

welches in dem Welschland in Betreff der Hut des Viehes gilt, auch in diesem Amte einzuführen, d

250. Es wird eine Tariffa der Gerichtsemolumente angefertigt, nachdem der bisherige Gebrauch und ^

tumier welschen Landes in Vcrglcichung gezogen worden, damit die Emvlumcntc nicht mehr von der . ^

deS Gerichts abhangen. Die Compctenz des Landvogts in der Judicatur wird bis auf 00 Florins ^

8 27. ß 251. Denen von Eclagnens, welche über den gewöhnlichen FcuerstattzinS von einem Mäß

von einer Fcuerstatt hinaus noch für jedes Kamin die Einen zwei, die Andern drei Köpfe Hafer 1»""^

andern Beschwerden wegen der Chapponcric, Panatcric u. s. w. zu bezahlen hatten, wird eine Ermäßig"^ ,

der Weise bewilligt, daß sie außer jenem Bläß Weizen für jedes schon stehende oder künftig zu erbauende ^

einen Kopf Hafer und einen Kapaun zu entrichten haben. 8 28. 252. Dem Jacques Abraham

Pcnthcreaz, der von seinem Hause einen ZinS von sechs Mäß Hafer und 2 >/> Kapaunen entrichtet,

Zins auf vier Mäß Hafer und zwei Kapaunen heruntergesetzt. 8 29. ß 253. Hinter Tscherliz und E'tag' ^

befandeil sich sehr viele zchntfreie Stücke, für deren Zehntbcfreiung keine Titel aufgewiesen werden

Besitzer beriefen sich auf das Possessorium lind den Coutumier von Tscherliz, welcher die Bestimmung

daß solche Freiheit auf dreißig Jahre präskribiert werden könne. Der Landvogt wird nun beauftragt, vo»
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^»>eurö eidlich zu vernehmen, ob und wie weit dieses dreißigjährige Possessorium gegründet sei. Indessen

^ d"n Commissariuö Rod aufgetragen, dahin zu trachten, daß gegen Erlegung des vierten Pfennings von

Werth jedes Stückes dasselbe wieder zchntpflichtig gemacht werde. 8 3(1. ß 251. Die Gemeinde Gou-

^"d-la-Ville bezahlte jährlich einen Zins von 28 FlorinS, welcher von einer Contribulion anstatt einer Malzcit

Rührte. Da nun ihre Reconitaissance nichts davon meldet, so will sich dieselbe dessen entledigen. Dazu

^gt die Cvnfercnz nicht ein, bis sie eine formelle Befreiung davon aufweisen kann. 8 31. 255. In Betreff
^ Abgang gekommenen Curgüter von Penthcrcaz, welche, iir Gütern, Zinsen, Zehnten, Gcrbeö-dc-Moisfon

^chend, früher der Pfarrei von Goumoc»S-la-Bille und der Cur von Bottens zugelegt, wegen ihrer Ent-
"der der Gemeinde Pcnthereaz admodicrt uwrdcn waren, wird verordnet, dieselben wieder in obrig-

die ^ Hände zu ziehen und sie so zu theilen, daß erstens die liegenden Güter sammt den Ehrtagwen, welche

^^^"Ande Penthcrcaz schuldig ist, der Pfründe GoumocnS-la-Ville, die Lehen, Zehnten und übrigen Rechte
' Schlosse Tscherliz beigelegt werden, um in der Renovation den obrigkeitlichen Einkünften und Rechten

^ zu werden; daß ferner dem Cur« von Bottens ein jährlicher Zins bestehend in 6 Sack Weizen, 6 Sack

2.^^orn, 12 Sack Hafer und 26 Florinö an Geld, im Schlosse zu erheben, assignicrt werden sollen. 8 32. s
' Die Reformierten zu Tschcrliz verlangen, daß die Katholischen billigerwcisc zu den Fuhren für das refor-

^ Psrundhaus angehalten werden sollten, da die Reformierten auch für das katholische in Anspruch gc-

worden. Bern findet daS Begehren billig'; nicht so die frciburgischc Gesandtschaft; sie gicbt jedoch

^^^röstung, daß ihre Obern die katholischen Unterthancn auö „gut nachbarlichem Willen" dazu anhalten
Hoffnung, daß man diejenige Gratification, welche Bern den Ihrigen deßhalb zugedacht habe,

A werde angcdcihen lassen. Zugleich legt sie noch die Bitte vor, Bern möchte die Glocke, welche

^ "lden liegen soll, der Gemeinde Tscherliz verehren. Die berncrische Gesandtschaft nimmt dieses Ansuchen

^'^"'tunonckanckum. 8 33. 257. Das Ansuchen der reformierten Schulmeister, man möchte sie von den

«Ig' zu entrichtenden Fcucrstattzinscn befreien, wird von der bernerischcn Gesandtschaft all leoommon-

freiburgischen »ck lokoionckun, geirvnunen. 8 31. (Bern willigt (728 ein, Frciburg nicht, weil

»»d^^ ^'^ur- und Kirchengüter Abbruch erleiden würden.j 258. Folgende Marchstreitigkeitcn zwischen Tschcrliz

^Lausanne werden beigelegt: l) betreffend den Bezirk Bois Conti; 2) den Bezirk ä la Mollie du Franoz,
Boston, au Natey und PlanchcS Marchessand; 3) die Märchen zwischen dem Jurten des Schlosses

ist ^ Schlosses Lausanne, BoiS de l'Evöquc genannt. Die detaillierte Marchenbeschrcibung

^ § Z5 ^ 259. Um dem gänzlichen Abgang der dem Schlosse Tscherliz zugehörenden hochobrig-
" Waldungen zu begegnen, werden folgende Bestimmungen getroffen: ») Ein Stück deS Jurtenwaldcs,

«z ^)vn iggg den Bann gelegt worden ist, wird wieder in den Bann gelegt, so daß ohne beider Stände

s^/ ^Mng darin kein Holz gefällt werden soll; 1>) der übrige Thcil dieses Waldes ist in drei Abtheilungcn zu
in der ersten Abthcilung soll allen denen, welche ein Recht haben, daS Holz vcrzeigt und gehauen

die ^ daß selbige völlig „geschwäntct" ist; alsdann ist sie in den Bann zu legen und also auch nachher

^ dritte, e) Alles Kohlcnbrenncn ist verboten, sowie auch, daß jemand Holz in diesen Wäldern

einsicher kein Recht dazu hat; selbst der Landvogt kann solches nicht bewilligen; diejenigen aber, welche

^ü>r haben, haben sich mit einem Attestate ihrer Gemeinde, daß sie deS Holzes bedürftig seien, beim

b»nk.^ weide», welcher eine billige Quantität vcrzcigcn wird, ck) Alle, die im Jurten Holz hauen, sind vcr-

^lscl ^reflcr, so sie antreffen, dem Landvogte oder den Bannwarten ?ur Strafe zu „verleiden." «) Er-
die tsthcrlizischcn Bannwarte Frcfler im lausannischen Jurten und umgekehrt, so soll der Landvogt des

150
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Ortö, wo der Freftl geschehe» ist, die Freflcr bestrafen, k) Die zu fällenden Bäume sollen hart auf dem

abgehauen werden. ?) Von jedem in dem in den Bann gelegten Thcilc gcfrefelten Stocke sollen als

59 Florins gefordert werden, für einen außerhalb dieses Thciles variiert die vorgeschlagene Buße zwisW ^

19 und 25 Florins. I>) Ein Mandat soll publicicrt, ein Spceialeid für die Bannwarte aufgesetzt N'tck^

i) Der ganze Jurten ist durch die umliegenden und daS Recht darauf habenden Gemeinden mit einem

und einem Zaun zu umgeben mit Thürlein in den Theil, in welchem gehauen werden darf. ><> Von alle»

und außer dem Amte befindlichen Gemeinden lassen sich die Gesandten deren Conccssionen vorlegen. 8

269. Ferner wird für passend erachtet, in dem 295 Jucharten haltenden Wald Orjnlaz einen Bezirk von 194 J»ä)^

abzustecken und den gegen Westen dieser Linie nach liegenden Theil in den Bann zu legen, den andern ^

aber den Gcmeinven Bioley und Etagnicres, welche früher den Wcidgang im ganzen Walde gegen Bezalff^
von 36 Sack Hafer gehabt, gegen ebendenselben Zins zu abergicren, um damit nach Belieben zu schalten '

zu walten; dafür sollen sie aber den in den Bann gelegten Theil mit einem Graben und lebendigen G'

„einfristen"; künftig haben sie kein Wcid- noch Holzhaurecht in dem in den Bann gelegten Thcilc. §

261. Der 288 Jucharten haltende Buronwald wird zur Hälfte und zwar gegen Sonnenaufgang und G.

dem Büro» nach in den Bann zu legen und aus obrigkeitliche Kosten „einzufristen" beschlossen. 8 38. !! ^

Das Ansuchen der Gemeinde Villars-le-Terroir um Nachlaß des Lobs und Amortcrisation in Betreff ^

„Zchntleins", welches Alt-Landvogt Castella von Tscherliz zur Vertheilung unter die Armen beider Rclijß^

gestiftet, wird wegen Mangel „Gwalts" »ä reterenckum genommen. 8 39. Absch. 271.

172«.

Art. 263. Abnahme der ersten und zweiten von Michaelis 1725 bis Michaelis 1727 gehenden A»ü^^

nung. Der Ertrag des OhmgcldS zu Orbe soll auch künftig in die erste Rechnung gebracht werden. 8 ^ ^

16. st 264. Die Gesandtschaft von Freiburg rügt, daß die 21 Jucharten Reben, welche beide

Orbe besitzen, nicht einmal so viel Wein abtragen, daß derselbe hinreiche, um die Pensionen abzuführen,

rend sie viel mehr abtragen sollten. Dieser Airzug wird in den Abschied genommen. 8 17. st 265. Von

drei durch das Reglement voir 1725 aufgestellten Notarien im Dorfe Tscherliz und Villars-le-Tcrroir soll der ^

schrciber zu Tscherliz der eine, die beiden andern immer ein katholischer und ein reformierter sein. 8 18. st ^

Land>chrciber zu Tscherliz soll jcweilcn einer von denjenigen sein, welche unter dem Präsidium dcS A>nt>n^

neben den drei zu erwählenden Nvlaricn sowohl diejenigen, welche bereits „Schreiber passiert", als dien'» .

welche nach dem Notariat aspirieren, craminiercn helfen, in dem Verstände, „daß zuerst auch die zu beste e ^

„Eraminatoren ihrer Wissenschaft halber gcfcckt werden sollen." 8 19. st 267. Der Antrag, daß

Erwählung der Notarien, da dieses Recht ein Regale sei, nicht mehr vom Amtmann, sondern von der ^

nativobrigkeit ausgehen soll, nachvcm der Aspirant von ven Eraminatoren mit einem Zeugniß der

verschen worden sei, wird den Obern hintcrbracht. 8 29. st 268. Die Behandlung des von den Geist' ^

beider Religionen zu Tscherliz 1715 projectierten Landmandatö oder liäxlvmant ckvs mnoiir» wird,

frciburgilchc Gesandtschaft nicht instruiert ist, verschoben. 8 21. st 269. Die Katholischen zu Bottens st' ^

um die Erlaubniß an, in der Kirche ihre Canzcl und ihren Taufstcin gegen Abend zu setzen, wahres

Reformierten ihre Canzcl und ihren Nachtmahlstisch auf der entgegengesetzten Seite hätten. Frciburgs GG ^
schast willigt ein, die bcrncrische, ohne Instruction, nimmt das Ansuchen all retvrvnckiim. 8 22. st

Gesandten geben der Gemeinde Poliez-le-Grand die Einwilligung zum Verkauf eines Stückes gemeinen
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einer Schuldentilgung, da dieses Stück ihr durch Subhastation zugekommen war. 8 23. ff 271. Auö-
^ü»e beider Religionen dem Antte Tscherliz übergeben ein verschiedene gemeine Sachen betreffendes Me¬
dial; von Seite der Communautöö von Goumoc»S-la-Ville, St. Barthclcmy, Bretiguy u. a. wird eine

^envvrstcllungeingegeben. Unter solchen Umstanden werden beide Parteien zu einem Vergleiche an den
"»niann zu Tscherliz gewiesen; kommt kein Vergleich zu Stande, so sollen beide Parteien ihre Gründe und
fPngründe der nächsten Confercnz vorlegen. 8 24. ff 272. In Betreff der Compelcnz dcS AmtmannS zu
^ ^liz st, GcrichtSsachen sowohl zu Tscherliz als zu Orbc wird für das Beste befunden, cö beim bisherigen

Krauche bewenden zu lassen. 8 25. ff 273. DaS Ansuchen der Gemeinde Malapalud, daß ihr ctwaö an
Droits de four, welche sich auf fünf CoupeS Weizen zu Händen des Schlosses Tscherliz, eine Coupe zu

^»dc» des Herrn von Bottens belaufen, und auch etwas von den Foccagcö möchte nachgelassen werden, wird
'u Abschied zur Behandlung auf der künftigen Confcrenz genommen. 8 26. ff 274. Der Castellan zu

^ stellt daö Ansuchen, man möchte ihm eine Decharge geben und ihn in seinem Eide erleichtern, da der
""dvogt zu Tscherliz nunmehr daö Ohmgcld zu Orbc zu seinen Händen genommen und selbst beziehe. Da

jeweiligen Landvogt zu Tscherliz die Beziehung dieses OhmgcldS als ein Bcncficium um 599 Floriuö
^Isen worden ist, so steht cö demselben frei, dasselbe entweder selbst einzuziehen oder durch eine beliebige

. einziehen zu lasse». 8 27. ff 275. Der Castellan von Orbe gibt einen Bericht ein, wie die Amtleute

^ Ohmgcld verrechne» sollen. Die Gesandten aber erklären, daß ihn diese Sache nichts mehr angehe.
^ !! 276. Auf dcS CastcllanS Vorstellung, daß cS nothwendig sei, den Rentier zu erneuern, da von 148
^stcrs Z() „icht mehr bezahlen, wird dem ObercommissariuSRod der Auftrag ertheilt, ungesäumt Hand an
/ ^"»erring zu legen und, so er Bericht Vonnöthen habe, selbigen vom Castellan zu Orbc einzuholen,

livw ^ Castellan zu Orbc stellt daö Ansuchen, daß ihm, weil er leinen Anlhcil an den Obven-
habe, auch ein Thcil von dem Abzug, der da hcrflicße von dem Legate, welches Herr de Relincourt zu

^R'n eines seiner Neffen gemacht habe, möchte zugethcilt werden. Derselbe wird mit seinem Ansuchen ab-
^>6en, da ^ Amtmann von dem Abzug, einem Regale, keinen Genuß habe. 8 39. ff 278. Eine

^ Orbc, genannt „Abbayc de Charrctierö", ersticht um Erlaubniß, ihre Gesellschaft ergänzen zu dürfen,

ig, gehabte „Gesatz" mit einigen Zusätzen wieder zu geben und zu bestätigen. Die Pctcu-
abgewiesen. 8 31. ff 279. In Betreff des von Tobie Panchaud begehrten Bürgerrechtes zu

^^'R'-Grand erklärt Freiburg, daß eö daS Geschäft verbleiben lassen wolle, wie cö sich dermalen befinde,
^ ' u,an sich dahin vergleiche, daß man dergleichen BürgcrrcchtSstreitigkeitenkünftig auf der Confercnz

Kurten in erster Instanz behandle. Bern versteht sich dazu. Diesen Vergleich hat der Landvogl

fiir ^ ^^^ßbuch einzutragen. 8 32. ff 289. Bern hatte in Betreff der von den Katholischenzu Tscherliz
die Kirchen und Pfrundhäuserzu leistenden Fuhren an Frciburg geschrieben, daß cö dieselben für dazu

lex Frestburg bestreitet nun deren Verpflichtungund will dergleichen Fuhren vom guten Willen
sch/^^ischen abhängen lassen. Die bcrnerische Gesandtschaft hat keine Instruction, sieht aber die Katholi-
^ solchcir Lcistungeir ebenso verpflichtet an, wie die Reformierten cö seien. Die Sache wird der nächsten
h ^re»z zugewiesen. 8 33. ff 281. Alt-Laudvogt Emanucl Bondeli legt eine nachträgliche Rechnung von

'bälg " ^^crn ab. 8 34. ff 282. Aus daö Ansuchen dcS Alt-LandvogtSBondeli um Entschädigung für
sttj Verlust, welchen er in Folge dcS SchloßbaucS zu Tscherliz erlitten, wird demselben eine Jndemni-
^ ^ don 2499 Floriuö unter Ratificationövvrbchalt zrierkannt. 8 35. ff 283. Dem Lieutenant Baillival

la»d vvn Tscherliz werden unter Ratisieationsvorbchall für seine Bemühungen um den Ausbau dcS
159"

»>
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Schlosses zu Tscherliz 466 Florins und für die Vacationen mit den Commissaricn 156 Florins zucrk^

8 36. 284. Untercommissarius Lcrbcr legt das Jnstructioiisl'uch über die Abschiede, das Amt T>ch^

betreffend, in Duplo und mit einem Register versehen vor und wird dafür den Obrigkeiten zu cHcr Gratis

tion von 1666 Bernerpfund empfohlen. 8 65. Absch. 288.

172».

Art. 285. Bern ersucht Freiburg nachdrücklich, einzuwilligen, daß die reformierten Schulmeister dcS

Tscherliz von dem von den Curös an sie geforderten Zins für die Foccage oder Moisson von zwei Maß Mifl"'

welcher von jeder Feuerstatt bezogen wird, befreit werden. Freiburg willigt nicht ein, da es nicht in

Gxwalt stehe über die geistlichen und Kirchengüter zu verfügen, läßt es beim Abschiede von 1762 bewc»^

will aber seinen CuröS Milde gegen die Schulmeister empfehlen. Bern macht dagegen geltend, daß die Schulz

stcr auch zum geistlichen Stande gehören, daß die katholischen diesen Zins nicht entrichten, daß der Schul»"^

zu Tichcrliz in des Helfers HauS, welches dem Stande Bern gehöre, wohne. Namentlich aber läßt cö

gelten, daß Freiburg nicht befugt sein soll, über die Curgüter zu verfügen, da doch in dem Urbar von ^

ausdrücklich stehe, daß dieselben beiden hohen Ständen eigcnthümlich gehören, und diese durch Tausch, ' .

und Abergcment dieselben aus den heutigen Fuß gebracht haben; nach seiner Ansicht steht es in der ^

der Stände, die Curgüter zu mehren und zu mindern, ohne daß die katholische Geistlichkeit „darinnen zu b

habe". Wenigstens behalte sich Bern die freie Disposition über die Curgüter für seine Hälfte völlig

Die vorgebrachten Gründe beider Theilc werden in den Abschied genommen. §2. ß 286. Verlesen und

bicrt werden folgende Reglements und Mandate für das Amt Tscherliz: 1) das Holzreglcmcnt für den Jurte»,

das Löbermandal, 3) das Mandat über Aufnahme von Burgern und Gemcindsgcnvsscn (Communiers); 4) das^"

dat betreffend die Passation a Clos, 5) das Sittcnmandat, 6) die Tariffe der GerichtSemolumente. 8 4. 287. ,

Stände Gesandten willigen in des Curö und der Psarrangehörigen Ansuchen ein, daß in der Kirche zu Bottens

neue Canzcl, jedoch ohne Bilder, gemacht werde. Bei diesem Anlaß wünscht Bern, daß in ähnlichen

auch ebenso die Reformierten berücksichtigt werden möchten, und daß zu AsscnS der Cur« den Katcchesatiouc»

reformierten Pfarrers keine Hindernisse in den Weg legen möge. Es dringt darauf, daß sein Mandat von ^

betreffend Versehung einiger Gegenstände in der Kirche zu Asiens, crsequicrt werde. Die Gesandten ^

Stände.verordnen ferner, daß in den gemeinschaftlichen Kirchen dem Concordat gemäß die Vorhänge

dem Chor und der Kirche gemacht werden sollen, und zwar auf Befehl des Landvogrs auf beider Stände

8 5. ^ 288. Denen von Malapalud werden ihre gar zu starken Foccages (von jeder Fcucrstatt 3 Oua^^

Weizen und 3 Quarterons Hafer nebst einer Corvöc) um einen Drittheil heruntergesetzt; dieser heruntcrge!^
Zins soll aber nicht nur auf die Häuser, sondern auch auf den Grund und Boden gelegt werden. Ferner wi^

der armen Gemeinde Malapalud der Zins von ihrem gemeinen Backofen, welcher schon seit längerer Zell ^

mehr bestand, von sechs Coupcö Weizen aus vier herabgesetzt, beides unter Ratificationsvorbehalt. 8 6. I! ^

Bern erklärt hinsichtlich der Fuhren für die Pfrundhäuser hinter Tscherliz, daß die Reformierten künsiiö^^

nicht zu den Fuhren für die katholischen Pfarrhäuser verpflichtet sein sollen, es sei denn, daß dir - ^

mierten für die von den Katholischen von Rechts wegen zu übernehmenden Fuhren entschädigt oder bcu" ^

stcn Falle, daß daö katholische Psrundhauö gebaut werden sollte, der Fuhren enthoben würden. Freibuttl ^

zugeben, daß künftig die Fuhren zu Erbauung und Reparation, beiderseitiger jetzt stehenden Pfarrhüu!^.^
beiden Religionögenvsscn geleistet werden sollen; »zu den beiden Zusätzen kann es nicht einwilligen. ^leö
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^^^rencknm genommen. 8 7. II 290. Denen von Tscherliz wird auf ihr Ansuchen der ZinS, welcher ihnen

^ einige zu ihren gemeinen Gütern ertauschte oder erkaufte Stücke Landes alö Indemnität, weil dieselben in

^ ^ Hand gefallen, auf zwanzig Florinö ermäßigt und auf die verschiedenen Stücke vcrhältnißmäßig verlegt,
° ^aß, wenn eines dieser Stücke durch Verkauf wieder in das Commercium kommen sollte, der auf dasselbe

^^lc Zi„s von den zwanzig FlvrinS abgezogen werden soll. 8 16. h 291. Der Gemeinde Oulens wird

^ ihr Ansuchen hinsichtlich des sogenannten Droit de Moisson die Vergünstigung crtheilt, daß diejenigen,

weniger als vier Jucharten oder gar keinen Herd und nur eine Feucrstatt besitzen, statt zweier nur ein

Weizen für das Droit de Moisson bezahlen sollen, die Ratification vorbehalten. 8 17. H 292. Commissarius

ieigt an, daß Oberst von GoumocnS das ihm »erzeigte JuriSdictionscantonncmcnt annehme, aber noch fol-

/ Abänderungen wünsche. Er wünscht nämlich 1) noch die Jurisdiction auf zwei Häusern an seiner

^ ^ictivnslinie ZU Gonmocns-la-Ville bis an die gemeine Straße; seinem Wunsch wird hierin entsprochen.
Anstichen, man möchte ihm auch die Jurisdiction aus dem Gcmcindebackhaus staur public) crthci-

^ ' weil ihm daS Lehen darauf schon übergeben worden, wird nicht entsprochen, ebenso wenig als 3) seinem

ulai,ge,^ man möchte ihm gestatten, zu rechtlicher Eintreibung seiner Boden- und Hcrrschastözinse und der

^ alle seine Lchcnlcute vor sein Gericht zu Goumoens zu citieren. 4) Die angcsnchtc Jnspcction über die

i>>4 ^ ^ Dorfrechnungen in Gonmocns-la-Ville wird ihm in dem Sinne gewährt, daß er den Dorfrcchnungcn

iiist bcisitzen könite, sondern daß ihm dieselben auch mitgethcilt werden sollen; Anstände, welche er darin
„ ^ ist er befugt nicht nur in der Versammlung, sondern auch noch vor dem Landvogte zu eröffnen. Seine

^ ^ Obcrinspection des Landvogts stehen. 5) In das Verlangen, daß ihm auch Wasser

^ . ^ssirrunö möchten concedicrt iverdcn, wird nicht eingetreten, dagegen ihm auf seinen Wunsch das Jagd-

^ w tcincr regulierten Jurisdiction überlassen. Alles wird -><I rckercnckum genommen. 8 18. H 293.

ch/"' zwischen dem Schloß Tscherliz und der Cur AssenS gemachten Cantonncment befanden sich zwei

^ ^ Coudrcttcs, welche seit 1638 zwei Mäß Weizen zahlten, später aber unbefugter Weise unter sechs

abcrgiert wurden. Auf des Rcnovators Anfrage wird verordnet, daß dieses Stück Land fortan ein

st," ^wzcn als Lehenzins zahlen soll. 8 19.'II 294. Das Schloß Tscherliz bezahlte bisher dem öhcrrn de
"leim

dc,„ Freiburg einen Bodenzinö von 17 Kopf und 2 Mäß Weizen und 6 Gld. 4 S. an Geld. In

^lbziw
^rbarin», des Herrn von Bretigny, von welchem jener den Bodenzins gekauft, stand nichts von dem

w'n,ohl aber in den Rechten des Herrn von Barthelcmy von 1518, welcher die andere Hälfte jcncösobe>>.!

setz ^ besitzt. Auf die Frage des Nenovators nun, ob er jenen Geldzins in die Renovation einrücken

»v^ ^'^wen die Gesandten bejahend. 8 20. ß 295. Auf die Anzeige des Nenovators, daß er mit der Rc-

^ binnen kurzer Zeit zu Ende kommen und Pläne und Rentiers dem Schlosse, den Vasallen und

^ ^ dvn Zinsen und Zehnten im Amte Tscherliz übergeben könne, so daß bis St. Andreas die Lehen und
neuen Cantonncments bezogen werden können, wird dem Landvogt aufgetragen, die Vcr-

«lz ^ ^ wessen, daß bei Verleihung der Zehnten und dem Rccouvrement der Lehen- und Bodcnzinsc sowohl er

^^jchafts- mid Lehenherren dem Cantonncment sich conformieren. 8 21. H 296. Der Stadt Orbe

^ Gulden, welche jeder Landvogt in seiner ersten Amtsrechnung für Unterhaltung der Glockcnscilc

bcist ihr Ansuchen übergeben mit der Verpflichtung, während der fünf Jahre diese Seile zu rinter-

sietz Da die Glockcnseile gerade jetzt in sehr schlimmem Zustande sind, so soll der Landvogt den Ca-

tz, schatten, die ihm schon angerechneten 60 Gulden der Stadt Orbe einzuhändigen. 8 22. H 297. Die

"»den VillarS-Ticrcelin, Amts Lausanne, und Poliez-Pitct, AmtS Tscherliz, werden mit ihrem Ansuchen,
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man möchte ihnen gestatten, in den in den Bann gelegten Waldungen dcS JurtenS behufs der Wiederhcrsb^

deS Wolshagcs Holz zu fällen, abgewiesen und beauftragt, einen Graben oder einen lebendigen Hag z»

8 23. Absch. 293.

Art. 298. Abnahme der dritten und vierten von Michaelis 1727 bis Michaelis 1729 gehenden A»»-^

nung. 8 11, 12. js 299. Die Gesandten verordnen, daß in Zukunft die „Windfälle" (daö vom Wind

worfene Holz) nicht mehr verkauft und in Rechnung gebracht, sondern entweder zum Gebrauch des Sä)^'

verwandt oder den Gemeinden auSgctheilt werden soll, um dadurch des gesunden Holzeö zu schonen. 8

300. Der Landvogt stellt vor, daß eö wünschenöwerth wäre, einem Landvogtc nach dessen abgelaufener

zeit noch einige Zeit eine Wohnung im Schlosse zu geben, wo sich genug Raum finde, da ein solche

manche AmtSrestanzen zu beziehen und Manches zu liquidieren habe. Der Antrag wird -,el i-oloronclo"''

nommen mit dem Beisaß, daß ein solcher Amtmann längstens bis Ostern zu bleiben haben soll. 8 15. i ^

Stände erkennen, daß eS beim Alten verbleiben soll.) 301. Die Gemeinde Pcnthcreaz bittet, daß ihr oie^.
berie, welche daher komme, daß jede Feuerstatt der Pfarre eine Garbe Weizen, eine Garbe Hafer, ein

Weizen für die „Premices" und 2 Sols 6 Den. für das Uebrige ausrichten müsse, in einen Ccnsc firc
.P

verwandelt werden. Unter RatificationSvorbchalt wird ihr in so fern entsprochen, daß sie jährlich sür'

Gerbcrie zwölf Coupes halb Weizen, halb Hafer abführen, das Mäß Weizen nebst dem Gelde, wie

für die Premiers schuldig sein soll, insofern die Gemeinde dafür auch ihre liegenden Güter „verHaft ^

8 16. ss 302. Abraham und Jacques Abraham Milloud, Abraham Gavet, Antonie Maccaud, Jean 2^,^

Faver und Francois Dupuis von Penthercaz stellen das Ansuchen, man möchte ihnen gestatten, die Z^' ^

heil von drei Juchartcn, welche von der Bruderschaft des h. Geistes herkommen, zu beweisen, oder

belieben möchte, ihnen diesen Zehnten zu bezahlen. Da sie aber schon früher zu Bezahlung desselben

worden waren, über die Sache also schon abgesprochen war, werden sie mit ihrem Begehren abgewiesen ^
Gnade aber werden ihnen 25 Florins bezahlt. 8 17. s> 303. Jacqueö Courvoisicr von Pcnthcreaz

kraft einer Reconnaissance vom 25. April 1629 I'u-mgo üaos I,;s llois üo Ivur Lxoollonos an, wird ab^ ^

seinem Begehren abgewiesen, da dieser die den Gemeinden überlassencn, nicht die obrigkeitlichen Waldung

treffe. Auf ebendasselbe Ansuchen wird ihm der jährliche Usage auf seinem Hause, wie Andern von ^

und Eclagnens von drei CoupeS auf einen Kopf Haser und einen Capaun heruntergesetzt mit Borbels ^

Maßes Weizen und der Fuhren, welche er zu Händen des Schlosses schuldig ist. Diese Zinsen
't

seine übrigen Güter verschrieben werden. 8 18. 301. Die drei Bannwarte im Jurten werden mit

Ansuchen, man möchte ihnen einen Theil der Holzbußcn überlassen und eine Entschädigung für ihre ss^'

Vcrzeigung des Holzes zu obrigkeitlichen Gebäuden zuerkennen, abgewiesen. 8 19. js 305. Die

sandtschaft wiederholt den Antrag, eS möchten die Katholischen zu den Fuhren für die reformierten ^

Häuser zu Tscherliz angehalten oder die Reformierten der Pflicht enthoben werden, die Fuhren Z" ^

katholischen Psrundhäusern zu leisten. Freiburg erklärt nun, daß eS sich dazu verstehe, daß die Untcr ^
beider Religionen künftighin verpflichtet sein sollen, zu dergleichen Häusern, wo solche schon bestehen,

rcn gemeinsam zu leisten; bei neu zu errichtenden hingegen soll jeder Theil seine Fuhren allein ncrrt ^

Nachdem aber die bcrnerischc Gesandtschaft darauf gedrungen hatte, daß die Katholischen für die

den Reformierten geleisteten Fuhren entweder mit Geld sich abfinden oder durch Gegcnsuhm' z» ^^

den, welche man künstig aufrichten möchte, die Gebühr erstatten sollten, willigt endlich die frciburgischr ^

schaft ein, daß den Obercommissarien der Austrag gegeben werde, einen Entwurf zu einer Compcnsn
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bkil ^ in Folge dessen der Abtrag auf zehn Thalcr angesetzt wird. 8 2t). jj 396. In Betreff der
s>ck^ ^^nden gehörigen Reben zu Orbe wird dem Landvogt der Auftrag gegeben, dieselben zu visitieren und
^ ZU merken, welche Rcblcntc ihre Reben gut oder schlecht bebauen, denselben ihre Abcrgcmcnts abzufordern und

bricht zu Händen der Stände zu crthcilcn, welche dann die ui,fleißigen Reblcute entkernen können. Zugleich

^ ^ i'ei» Landvogt befohlen, daS Rebbanreglcmentbeförderlichst zu publicicrcn und inS Leben treteir zu lassen.
I! 397. Bcrir erklärt, daß cS sich iir Beziehung auf die von den reformierten Schulmeistern hinter

'^liz geforderten FoccageS mit der Erklärung Freiburgs zufrieden gebe, welche dahin lautet, daß diese
" weisicr von denselben befreit sein sollen, wenn sie obrigkeitliche Häuser bewohnen, im andern Falle nicht.

' ^ Absch. 395.
17»!

^ ^rt. 398. Abnahme der letzten Amtörcchnung dcS alten und der ersten des neuen LandvogtcS, gehend von
^ch^elis 1729 bis Michaelis 1731. 8 17, 18. 399. Dem neuen Landvogt wird gestattet, was er vom
bilden Landvogt an Hausrath übernommen, und was er selbst habe machen lassen, in diesmalige Rech-

6" setzen. 8 19. 319. Da durch die Renovation der Belauf dcS Schloßrentiers von 35 Mütt auf 59
» stiegen ^ Bermchrung auch der Umstand mitgewirkthat, daß Kapaunen, Hühner, Ocl

vo» ^ Lotzen konvertiert worden war, so stellt der Landvogt daS Ansuchen, statt der 19 Mütt, welche er
. brien 35 als Bencficium bezogen, 19 Mütt von den 59 beziehen zu dürfen. Die Gesandten rcducieren

De//" ^ ^ütt unter Vorbehalt obrigkeitlicher Genehmigung. 8 29. sDie Genehmigung erfolgte.) 311.
^^^Ncr AssenS vertauschte ein Stück Land hinter Etagnieres, genannt en Bullet, tvelchcs zins- und
, ^>1rei >var, gegen ein Stück Ackerland von ebendemselben Maß und Wcrthe hinter AssenS, au Champ Cvr-

und wünscht, daß die Zins- und Zchntpflicht des letztem auf das Stück cn Bullet übertragen
Ansuchenwird entsprochen. 8 21. ^ Z12. Die Gesandten genehmigen ein Abcrgcment von zwei

w . Pfarrei Bottens rclcviercndcnStücken, tvclche der Pfarrer von Bottens zu Gunsten des Alt-Sccretär

Dsei ^eftrczat gemacht hatte; jedoch solle Mcstrczat den ZinS von 19 Florinö jährlich in das Schloß
ej» bezahlen, dem Pfarrer hiitgegen entrichten dieselben bcioc Stände. Zugleich soll in der Rcconnaissance
^n, werden, daß, wenn diese zwei Stücke in den Fall der Commise oder Vacance fallen, die Proprietät
A»fZU Bottens wieder hcimdicncn, hingegen auch der ZinS demselben aufhören soll. 8 22. 313.
^ntx ^ Ansuchen dcS Prädicanten Lvmbardct zu Assens, daß man ihn von dem Zehnten von seiner Pfrund-
»»/ ^cicn möchte, wird der CommissärRod beauftragt, mit dem Schlosse Lausanne, dem Pfarrer zu Asiens

^ Kommissär Ginillat, welche je einen Drittel dieses Zehntens beziehen, zu Gunsten des Prädicanten die

8 Zz berichtigen; dem Cum könnten jährlich fünf Batzen aus dem Schlosse Tscherliz vergütet werden,
^hej'l 314. Dem Theodor Burnens, Müller zu Eclagnens, läßt man die dem Guillaumc Leubach 1671
^ " P^günstigung angedcihen, durch welche der jährliche Mühlczins'von 22 Sack Weizen auf 12 Sack
Pc»/" Sack Mischclkorn redticiert worden. 8 24. 315. Da zu OulcnS nur wenige Personen die

verlangt und Bauern und Arme von Art. 7 des Reglements vom 15. Juli 1728, die

Äki betreffend, dcsistiert sind, wird für dieses Dort der Art. 7 ausgehoben, so daß sie den

seh,/" ^»icindcn gleich gehalten sein sollen. 8 25. h 316. Rodolphe Chapuis von EclagncnS wird mit
h>ll/ ^"^9'n um Verminderung seines Feucrstattzinses(Foccage) abgewiesen.8 26. 317. Dem Landvogt
Und."Ebings der Auftrag gegeben, über Erceution des Reglements für den Rebbau zu Orbc zu wachen

^ obrigkeitlichen Reben daselbst zu besichtigen. 8 27. h 318. Nachdem das unlängst in Holz ausgebaute
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Hochgericht zu Orbc niedergerissen worden war, wird der Landvvgt beauftragt, Kostenüberschläge für ein ^

nerneS und für ein hölzernes einzuschicken. 8 28. jj 319. DaS neue PfrundhauS zu Bottens kommt u»> ^

Thaler höher, als der Accord lautet, zu stehen und zwar in Folge eigenmächtiger Weisungen des

daselbst. AuS Milde läßt man das dem Pfarrer hingehen. 8 29. ^ 32l). Die Bürgerschaft du Bourg ^

Tschcrliz beschwert sich, daß ihr durch das 1729 publicierte Mandat verboten worden sei, ohne Einwillns^

des Amtmanns Burger anzunehmen und das „Annehmungsgcid" zu verthcilcn. Da sie für das'""

dazu Titel vorweisen, wird jener Artikel in Beziehung auf sie allein dahin abgeändert, daß sie zwar

annehmen und daS Annchmungsgcld allein beziehen dürfe, jedoch den Angenommenen dem Amtmann zu präsi'^
rcn habe, der dann für das Sicgclgcld des AnnchmungsbricfeS vier Dublonen zu beziehen haben soll. 8 ^

321. Die Gcjandten conccdicren der Gemeinde Tschcrliz einen vierten Jahrmarkt und sehen denselben aus ^

zweiten Mittwoch des Mai an. 8 31. ^ 322. Die sämmtliche Castcllanei Tschcrliz beschwert sich über ^

der obrigkeitlichen Ordnung vom 14. Juni und 15. Juli 1728, welche ihnen die nächtliche WeivfalP ^
großen Viehs verbiete, indem sie nachweisen, daß ihnen unter solchen Umständen kein Futter für die

übrig bleibe, und versprechen, für Erhaltung der Zäune Sorge tragen zu wollen. Es wird ihnen für ihr „Wo '

vich" die Wcidfahrt von Gcorgii bis Martini vergünstigt. 8 32. jj 323. Auf die vorgelegte Frage, ob die u"'

lichcn Personen nur als ewige Einwohner ohne Auflagen geduldet werden oder aber als Gemeindsgenossen ohnel

schied mit den übrigen alten Burgern zu Bedienungen gelangen sollen, wird erkannt, daß dieselben der durchgeht ,,

Praris nach den übrigen Einwohnern gleich gehalten werden sollen. 8 33. 324. Mcstrezat von

hatte wegen des kleinen Zehntens zu Bottens, welchen er vom Landvogt de Praroman empfangen, ci»H^

rarium von 75 Florins entrichtet und begehrt dessen Vergütung. Die Gesandten weisen ihn an de Praths

der solches bezogen. Wegen seiner Vacationen aber soll er sich beim Landvogt Sinncr melden, der ihm '

25(1 Florins entrichten und dieselben beiden Ständen verrechnen werde. 8 34. ß 325. Dem Renovator ^

ein Jahr Prolongation für die Renovation crthcilt und zwar von allen in dem Patent crthcilten Benck

außer der Portion von den Edellehen, von welche» er völlig ausgeschlossen sein soll. 8 35. 326-

Ratisicationsvorbehalt werden der Stadt Orbe zur Reparation ihrer Lehcnmühle 1511 Thalcr zuerkannt- 8 ^
IDie Ratification ersolgte.j 327. Oberst Alt, Herr zu St. Barthclcmy und Polier von Bretignp

sich, daß ihre tauschweise erhaltenen Zehnten von Biolcy auf einen allzuhohen Fuß gesetzt worden scu"/

daß sie hinsichtlich des Laudationspfcnnings mächtig verkürzt worden seien. Sic werden mit ihrem

um Entschädigung abgewiesen. Ferner werden ihnen Schreiber für ihre Herrschaften bewilligt aus d>o

sichcrung hin, daß die Schreiber des Amts schuldig sein sollen, die von ihrem Lehen dcpendiercndcn

ändcrungen bei ihre» Eiden einzugeben. Viertens wird ihr Begehren, daß man ihnen eine besondere ^
feudale gestatten möchte, damit sie nicht nur die, so von ihrer Jurisdiction und ihren Lehen zugleich,

auch die, welche von ihren Lehen allein ohne Jurisdiction rclcvicrcn, vor dieselbe bescheiden können,

rcducicrt, daß sie vor ihr Lehengericht blos diejenigen citicrcn dürfen, welche von ihrer Jurisdiction

ihren Lehen zugleich relcvieren. 8 37. 328. Die Gemeinde Poliez-le-Grand sucht um die ,je

an, ihren gemeinen Backofen, für welchen sie zwei Particularen den Zinö bezahle, ausbauen zu dürfe», ^

auch um das zum Backen nöthige Brennholz. ErstercS wird bewilligt sammt dem nöthigen

dem Ansuchen um Brennholz wird sie abgewiesen. 8 38. 329. Die Gemeinde Villars-le-Tcrroir '

ihre Armen entweder von den Foccagcs zu befreien oder solche aus einen niedriger» Fuß zu setzt»

einen leidlichen fircn Zins zu rcduciercn, dessen Betrag alsdann die Gemeinde zahlen wolle. D»'
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^siandtcn wollen die Gemeinde mit ihrem Ansuchen abweisen, die andern die 38 Sack, 1 Kopf Hafer auf
fircn ZinS von 34 Sack rcduciercn, welchen die Gemeinde zu bezahlen hatte. Beide Ansichten

^rdeii !>ck lelerenckum genommen. 8 39. Absch. 332.

Art. ZZt). Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1731 bis Michaelis 1733 gehenden AmtSrech-
8 3, 4. ^ ZZj. Dem Andrß Clavcl von OulcnS war 1721 bewilligt worden, sein an der Straße von

^annc »ach Orbe gelegenes HauS in ein Wirthshaus zu verwandeln. Da aber unter dem jetzigen Besitzer

^ Mlard dieses Haus zur Döbauchc der EinwohnerAnlaß giebt, tvird demselben das Tavcrnenrccht genommen; die
^ '»cnide kauft das Hauö zu einem Gemeindehaus und restituiert jenem das Einzuggeld von acht Kronen.
,. ' I! 332. Der Landvogt berichtet über den Aufbau des Hochgerichtes zu Orbe. Eine Meinung will einen

^ !ck»en Schnabelgalgcnmachen lassen und denselben im Fall des Bedürfnisses aufrichten, eine andere will Erkun-
^Ug einziehen, auS was für Gründen Thvmasset die Beseitigung des Hochgerichtes von seinem Acker gewahrt
erdcn sij. ß s; ^ zzg. Dem Oberst von Goumocns lvird auf seine Anfrage gestattet, 1) im Vcrhältniß zu

>vi'^ ^^^^^tivn von vier Cvnsistvrialcn zwei oder mehr vorzuschlagen, aus denen der Landvogt einen wählen
' Die Almoscnrcchnungsoll ihm mitgcthcilt ivcrdcn, er selber das Recht haben der Passation derselben

i»wohi,c,i. 2) Es wird ihm die Jurisdiction über drei im Ganzen 1 Juchartc» betragende Stücklcin, im großen
'chlag Herr,, CorrcvonS, genannt la Marchandc, liegend, übergeben. 3) Die Gefangenen soll er in das

Tscherliz abliefern. 4) Es wird ihm die Jurisdiction über zwei schlechte Häuser zugesprochen, welche auf

slch^" leiten an seine Jurisdiction stoßen. 8 7. ^ 334. Die von Orbe hatten schon längere Zeit unter
^ Nncn Streit wegen ihrer Geistlichenund der Jurisdiction über dieselben, sowie auch wegen Nutzung dcS
^ .^^echtcs. D>cn beiden Parteien nnrd Einigkeit zur Pflicht gemacht und von der bernerischen Gesandtschaft

^ uunmcrmchrzugebe, daß die Geistlichen von der Stadt beherrscht werden, sondern

^ dieselben von dem Amtmannc zu Tscherliz abhängen und des Genusses halber gleich den übrigen Bürgern
^'sandten rnm Freiburg finden am besten, hicvon zu abstrahieren. 8 8. 335. Die

'Milche Gesandtschaftübernimmt es, zu veranstalten, daß die Bilder aus der Kirche zu Asiens und VillarS

^ Und st, das Chor gcthan werden. 8 9. 336. Auf den Bericht dcö LandvogtS, daß die obrigkeitlichen
/^cr diesig Amtes in schlechtemZustand seien, wird demselben der Befehl gegeben, das 1727 zu Paycrnc

i»s seitdem voir beiden Ständen ratificicrte Reglement einzuführen. 8 16. 337. Die Stadt Orbe

se^ ^ Polizeiordnung für sich einzurichten. In Folge dessen wird ihr befohlen, ein Projcct dazu aufzu-
, »nd dem Amtmann mitzuthcilcn, welcher dasselbe, mit seinen Ansichten darüber begleitet, den Ständen

bilden hat. 8 11. ü 338. Dem Landvogt wird aufgetragen, einen Bericht und Kostcnübcrschlag über die im

»>iss^^ ^^r Pfrllndschcunc zu OulcnS erforderlichenReparationen einzugeben. 8 12. ^ 339. Com-
^»6 Nvd berichtet, daß in Betreff der von Lombardei zu Assens 1731 (Art. 313) begehrten Befreiung

bell ^"nte vom Zehnten alles berichtigt sei. 8 13. 340. Nicola Longchamp, voir Bottens gebürtig,
Gesandten wegen dcS von seiner Ehefrau ihm zugebrachten Erbgutes, und daß man ihn

Halh>^^" M Poliez-le-Grand nicht zum Bürger annehmen wolle. Die Gesandten weisen ihn dcS Bürgerrechts
bkscl ^ ^kennen aber, daß er daselbst als Hintcrsäß zu dulden unv nicht mehr als die übrigen Hinterfüßen
eg werden solle. 8 14. ^ 341. In Betreff der Foceagcs zu BillarS-le-Tcrrvir (Art. 229) läßt man

er bisheriger Ucbung verbleiben. 8 15. 342. Die von BillarS-lc-Terroir wünschen, daß einer ihrer
151
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beiden Priester, welche zu Orbe wohnen, in ihrem Orte künstig domicilicren möchte, in welchem Falle die ^

meinde ihm eine Wohnung zu verschaffen sich anerbiete. Die Gemeinde wird angewiesen, sich mit dem ^

oder Vicariuö darüber zu vergleichen, jedoch so, daß die beiden Stände für keinen Beitrag in Anspruch ge"^'

mcn werden. 8 16. 343. Auf das Ansuchen dcS Prädicanten Carra von Goumoens, daß eine Scheuß

der Nähe des PfrundhauseS erhandelt werden mochte, statt daß man eine Reparatur vornehme, wird dcr^

vogt beauftragt, einen Kostcnuberschlag einzugeben. 8 17. ß 344. Dem Landvogt wird wiederum besohl''

denjenigen, welche die obrigkeitlichen Reben bauen (24 Juchartcn), Fleiß und Sorgfalt einzuschärfen, das K

baureglemcnt jährlich zu publicieren und die Reben, welche er selbst cultiviert, nach der Ordnung bauen zu

8 2V. » 345. Denen von Orbe wird gestattet, innerhalb gewohnter Zeit die Testamente und Donatus
mortis causa anstatt unter den Particularen, künftig vor Gericht homologieren zu lassen gegen ein EmollUtt

bis zu einem Thaler, damit ihrem Spital und den Armen keine Legate aä pias causas entzogen werden. 8

346. Commissarius Rod legt seine Rcnovationsarbeit vor; über mehrere Puncte werden ihm Weisungen ernst

8 22. ß 347. Oberst Alt, Herrschaftsherr von St. Barthclemy, und Polier von Bretignp werden für

angeblich durch die Renovation erlittenen Verlust unter Ratifieationsvorbchalt mit 1000 Florinö

gutem Bedenken gratificicrt". 8 23. Absch. 361.

Art. 348. Da Bern die Absicht hatte, seine Mühle zu Tschcrliz zu veräußern, so stellt Freiburg

trag, daß der Ertrag dieser Mühle dem Amt zu Händen eines jeweiligen AmtmannS beigelegt werden

in welchem Falle dann Freiburg die Hälfte des Werthes derselben an Bern bezahlen würde; die Rcpe>n' ^

derselben würde von beiden Ständen zu gleichen Thcilcn bestritten werden, und dem jeweiligen Besitzer 6"'^
zur Unterhaltung derselben das Holz in den obrigkeitlichen Wäldern vorzeigt werden. Diesen Antrag

die bcrncrische Gesandtschaft all ralaranckum. 8 7. Absch. 396.

Art. 349. Abnahme der vierten und fünften von Michaelis 1733 bis Michaelis 1735 gehenden AmtsrcW"

8 20, 21. ß 350. Den reformierten und den katholischen Pfarrern zu Tschcrliz, Assens lind Poliez-le-Grand, u'^ ^

seitdem die Waldungen, Jurat sJurtenj genannt, in den Bann gelegt worden, sich nicht mehr bcholzen ^

werden dafür jährlich einem jeden 50 bis 60 Florinö zu geben für gut befunden; die Sache wird jcdoä? "

all rakvrvackum genommen. 8 22. 351. Dem neucrwählten Amtmann wird gestattet, ein dem Schloß ^

zuständiges Stück Land cinzufristcu und a CloS passieren zu lassen. Den der Gemeinde dafür sü)'^^

Pfenning soll er beiden Ständen verrechnen. 8 24. 352. Die beiderseitigen Obercommissaricn hatten

die Renovalion der 1723 vom Herrn de Vincp zu Händen beider Stände erkauften Lehen gemacht.

wird gutgeheißen und zur Bezahlung der 4000 Florins, zu denen sie geschätzt werden, in den Abschied g ^

mcn. 8 25. lj 353. Freiburg möchte das 1733 abgestellte Wirthshaus des Andrä Clavcl zu Oulens

behalten wissen, da seitdem keine Klagen mehr darüber eingelaufen seien und Clavcl ein WaiSlcin sei.

weil in den Rcconnaissances darüber nichts zu finden sei, von den Fuhren für den Bau des Pfrundhausts ^

beim Abschied von 1733. Die Sache wird ack rolararulum genommen. 8 26. ^ 354. Die von Orbe g^^ ^frei

sein. ES wird ihnen aber geantwortet, daß sie so lange dazu verpflichtet seien, bis sie ihre Ercmtion

weisen könnten. 8 27. 355. Die Gesandten Frciburgs legen ein Instrument eines 1666 zwischen 2Krn ^

Frciburg stattgehabten Tausches vor, betitelt: 1'rnjat ck'aclmnga antra las (stultaaux ll'Vvarckan, 1^»^^ ^

üotiglleas ckrassä uvac Nrs. las Lommissairas gäuaraux ck« leriliourK an 8eptombrv 1679, prostuit
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^ appoouvö kn cllainllio clo invs Illust. 8oixn. Hanckolets, 29 Ilücomi»'» 1679, und verlangen die dafür

nicht erfolgte Bezahlung nebst Zinsen (5799 Florinö). Die bcrncrischc Gesandtschaft, ohne Instruction,

"un>m das Begehren ack losoromluni, spricht aber jetzt schon seine Zweifel darüber aus, daß Bern zu dieser

Zahlung verpflichtet sei. 8 28. II 356. Die von Penthercaz bitten, man mochte ihnen ans der 1696 statt-

Labten Admodiation des „Acherumbs" in den Waldungen Burvn und Ardcnnaz die lästige Bedingung wcg-

^^'u, daß der Amtmann jährlich einen Augenschein einzunehmen habe, in Folge dessen oft eine Steigerung erfolge,

^ ihnen das „Acherumb" für alle Zeit admodieren gegen den bisher bezahlten ZinS und noch übcrdicß gegen

s^^iung von zehn Thalern jährlich an den Landvogt, „es sei Acherumb oder nicht." Das nicht unbillig
Wierde Ansuchen wird all rekorenckum genommen. 8 29. II 357. Bern trägt die ihm allein gehörende

"hie zu Tschcrliz zur Hälfte Frciburg an, damit dieselbe als gemeines Einkommen dem Amte Tschcrliz beigelegt

^den könne. Frciburg tritt in den Antrag nicht ein. 8 39. Absch. 499.

1737.

Art. zzg Alt-Landvogt Sinncr legt »och Rechnung wegen bezogener Löbcr und einiger Bußen ab. 8 9.

^ iläg. Abnahme der ersten und zweiten von Michaelis 1735 bis Michaelis 1737 gehenden AmtSrechnung.
I! 369. Die Gesandten finden, daß die gewöhnlichen Almosen, außerordentliche Fälle vorbehalten, auf

^ Tl vrins beschränkt sein sollen; wird mehr gegeben, so soll jeder Stand es in Particulari tragen. 8 11. II

y^rr Landvogt wird beauftragt, den reformierten und den katholischen Pfarrern zu Tschcrliz und denen von

^us und Pvlicz-le-Grand für ihre früher aus dem Jurten gezogene Bcholzung, so lange derselbe im Bann

^ U'den, jährlich 69 Florinö zu bezahlen. 8 12. ß 362. Dem Landvogt wird befohlen, die nöthigc Reparation
" ^srundhaus zu Orbe sofort ausführen zu lassen. 8 13. II 363. Abgeordnete der Stadt Lausanne wünschen,

selben die beiden Ständen wegen der Cur zu Bottens zuständigen Gerechtigkeiten hinter Froidcvillc,

^"ut aller Jurisdiction und übrigen Gerechtsamen der Stadt Lausanne gehöre, überlassen werden möchten,
h'ficn fic den Ständen ihre Lehen und Zinse hinter Bottens abtreten und den Mehrwert!) in Geld abnehmen

Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Ebenderselben Stadt wird auf ihr Ansuchen amtliche

ic, Schutz und Vorschub für die in ihren Kosten vorzunehmende Zehntcnliguidation im Amte Tschcrliz und

"^Ulich z„ Etagniercs versprochen. 8 14. II 364. Dem Dominique Vitali von Genua wird gegen Erlegung

5g Thalcrn die Naturalisation ertheilt. 8 15. H 365. Frciburg wiederholt sein Begehren um Entschädi-

^ 1666 zwischen den Schlössern Uverdon und Tschcrliz erfolgten Tausches (Art. 355). Da

lli>h ^ Genehmigung dieses Tausches im Vcnncrmanuale zu Bern vom 19. Dccembcr 1679 sich nicht finden
und von diesen Forderungen schon 1721 und bis jetzt von Freiburg abstrahiert worden, will Bern

. U Antreten, es sei denn, daß die Forderung von Frciburg klar begründet werde. 8 16. ß 366. Den Hcrr-

^^^rcn von St. Barthclemy und von Brctigny wird auf ihr Ansuchen das Jagd- und Fischrecht in ihren
surften ohne Entgelt» unter Ratificationsvorbchalt gegeben und in ihre Qucrnctö eingerückt. 8 18. sJst

» . worden. I ß 367. Das Ansuchen des Herrn von Brctigny, die Stände möchten ihm seine daselbst

^ , ^gehende Ccnsicrc von sechs Kopf Weizen und dreißig Solö abnehmen und bezahlen, da dieselben das

selbst besitzen, wird in den Abschied genommen. 8 19. ß 363. Den Renovatorcn von Tschcrliz, Rod

kiy ^ ^ Harpe, welche jetzt die Renovation vollendet haben, wird eine Gratification von 199 Thalcrn zucr-

' freiburgischc Gesandtschaft nimmt aber die Sache zu näherer Untersuchung in den Abschied. 8 29. Abjch.431.

151A



1204
Orbe mit Tscherliz. 17»«. 174«.

173».

Art, 369. Abnahme der dritten und vierten von Michaelis 1737 biö Michaelis 1739 gehenden A»

rechnnng, 8 4, 5, 379. Dem Pfarrer de Martines war auf sein Ansuchen eine Entschädigung von 29 weßV

Kronen für dessen Inspektion über die Reparationen im Pfrundhause zu Orbe gegeben worden. Frcib^

trägt darauf an, daß dergleichen Begehren künftig vor der Confercnz kein Gehör mehr finden sollen. ^

Antrag wird acl roloroncium genommen. 8 6. ß 371. DaS Ansuchen der Wittwc de Goumocns und "

Pfarrers daselbst, daß in der Dorfschaft GoumoenS zu Vermeidung des liederlichen „Lebwcsens" alles

ausschenken und auch die Wirthshäuscr interdicicrt werden möchten, wird all ivkorouckum vl. raUllcaiuluw

den Abschied genommen. 8 7. sDie Ratification crfolgt.s 372. Iusticier Favre von Brctigny, welche ^

Passation a Clos seines Ackers auf dem Champ du Four verlangt hatte, wird mit seinem Begehren abgc^'

sen, da in dem Reglement von 1727 der Acckcr mit keinem Worte erwähnt sei und die Armen in ^

Wcidrechte und die Stände wegen dcS Zehntens bcnachtheiligt würden. 8 8. 373. In dem Streite

den Gemeinden Goumocns-la-Ville, Eclagnens und GoumoenS-lc-Jour einerseits und der Gemeinde Penth^

andrerseits, bei dem es sich darum handelte, ob Penthcreaz, der Pfarrei Goumocns seit 1693 einverleibt, ^

Baue des PfrundhauscS von Goumocns die Fuhren zu leisten habe, wird unter Vorbehalt der Ratificat^

der Spruch gcthan, daß die Gemeinde Penthcreaz zu diesem Baue das Ihrige nach Billigkeit und Propo^

zu leisten habe, so lange sie zu Goumocns kirchpflichtig sein werde. 8 9. sDie Ratification crfolgt.s !! ^
Der von Lausanne proponiertc Abtausch der den Ständen zugehörigen Gerechtigkeiten hinter Froidcville

seine Lehen und Zinse hinter Bottens wird von Bern ratificiert; Frciburgs Gesandtschaft nimmt ihn

kioanckum in den Abschied. 8 19. 375. Die Rcnovatorcn legen die Copieen der Rechte und RcconnaW^

der Vasallen vor. Diese werden in das Archiv zu Mutten gelegt und den Qucrnets beigefügt. An ^
Kosten von 2948 Fl. 19 S. 6 Den. zahlen die Stände die Hälfte und die Vasallen inögcsammt nach erfl'^

Rcpartition die andere. Ferner wird die Spccification der mit 31 Particularcn geschlossenen Unterwelt ^
ihrer zehntfreien Stücke zu Händen der Zehnten der Stände vorgelegt (im Betrag von 2786 Fl. 6 S>)

genehmigt. 8 11. !> 376. In Betreff der vom Herrn von Brctigny zum Kaufe angebotenen Ccnsierc ^

EtagniercS wird gutgefunden, daß dieselbe vorerst liquidiert, und daß alsdann eine Schätzung davon zur AP ^

Kation eingeschickt werden soll. 8 12. jj 377. Freiburg wiederholt nochmals sein Begehren um EntschKbfl^

in Folge des 1666 vor sich gegangenen und 1679 vom Commissarius Dubois von Bern signierten Tau! ' ^

Bern antwortet wie 1737 und macht sich anheischig, gründliche Nachforschung anzustellen, lum zu thun,

Recht und Billigkeit verlangen. 8 13. Absch. 462.

174«.

Art. 378. Zu Policz-Pitct waren zwischen den Reformierten und Katholischen wegen Gebrauchs

Glocken und beiderseitiger Ausübung der Religion Streitigkeiten entstanden, über welche der Landvogt ^

liz und später Bern ein Urtheil gesprochen. In Folge der Beschwerde Frciburgs über dieses Urthcil jg

außerordentliche Confercnz zusammenbcrufcn. Auf dieser rügt Freiburg, daß der Landvogt wider die Vsr!

des Concordats von 1792 gesprochen und die Parteien an die Altcrnativobrigkcit statt auf die Eonse^"» ^

wiesen habe, und behauptet, daß alle die Klagcpuncte, welche die Reformierten vorbrächten, Neuerungen N ^

welche das Concordat von 1792 nicht zulasse. Bern hingegen erklärt, daß der Landvogt die Reformierten
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brauch der Glocken habe einschränken, die Jnterrogata und Unterweisungen beseitigen, die Kirche blos den

^Wlischm zueignen, den Katholischen habe gestatten wollen, den Kirchthurm höher zu bauen, in Folge dessen
f'- an welches sich die Reformierten gewendet, erkannt habe, daß beide Religionen gleiches Recht haben

und zwar in der festen Ucberzcugung, daß die Reformierten zu Policz-Pitct und auch die übrigen Ge¬

rden des Amtes Tschcrliz, wo das Mehr der Religion halber noch nicht ergangen, in der Parität und

^lhcit der völligen Religionsübung, wie die katholischen zugewandten ohne Ausnahme stehen sollen, und daß
des Ins supromatias et «piseopatus bcgwältigt sei, über die Religion, und was davon abhänge, cin-

- ^ ohne Mitstimmcn Frciburgs Verordnungen zu machen, wenn dieselben den Katholischen nicht hinderlich

f Während es umgekehrt dasselbe Recht in Sachen der katholischen Religion Frciburg zugestehe. Es beruft

^ auf die beiden wegen Orbc und Grandson 1532 zwischen Bern und Freiburg geschlossenen Verträge und

^ Landsfriedcn von 1529, 1532 und namentlich auf den von 1712 und behauptet, daß, wenn es sich

^ ^ handle, welche von beiden Religionen solle prärogicrt sein, es die evangelische sei im Hinblick auf
"Vertrag vom 3l). Januar 1532, den Spruch von 1538 von Säßen und Obmann bei der Sense, dessen

^hgung von 1551 und die Sprüche von 1579 und 1919. ES bestreitet ferner die Anwendung des Con-

"ts von I7g2 auf gegenwärtigen Fall und läßt als Neuerungen nicht diejenigen Anordnungen gelten,

^ ZU Verbesserung dcö Gottesdienstes und christlicher Zucht und Ehrbarkeit dienen, sondern blos diejenigen,

^ Hebung der andern Religion hinderlich seien. Nachdem die frciburgischc Gesandtschaft die bcrne-

^ ^ Biegung des Concordatö von 1792 von der Hand gewiesen und eröffnet hatte, daß sie nur für den

instruiert sei, erklärt die bcrnerischc nachdrücklich, daß ihre Obern auf der Parität und der

Ausübung der reformierten Religion und auf ihrem landesherrlichen Rechte über dieselbe und über vas,

^ ^wn abhänge, ohne Mitstimmcn Frciburgs zu verordnen, beharren und alle Mittel dafür ergreifen

lwd " ^'^'urgs Gesandtschaft bezeichnet die streitigen Neuerungen als dem Concordate von 1792 zuwidcrlau

e».

^ dulden und nimmt die bcrnerischcn Proposttioncn in den Abschied. 8 1. ß 379. Bern erklärt,

las ^ ^rmöge seines lus opisoapatu» und der Landcshcrrlichkcit, welche es besitze, darauf beharren werde,

formierten zu Bottens das von seiner Seite ihnen zugestandene öffentliche Gebet an den Sonntagen,

Ick - ^'^urg ihnen durch ein Rcscript habe untersagen wollen, gehalten werde. Die frciburgischc Gcsandt-

Instruction, nimmt BcrnS Erklärung in den Abschied. 8 2. ß s.389.j 381. Freiburg beschwert sich

de'r ipclschen Appcllationökammcr zu Bern ivcgcn einer streitigen Passation a CloS zu Gunsten

onunissnriuö Bcrmond gegen die Gemeinde Assens gefälltes Urthcil, und erklärt dasselbe dem tschcr-

yiebt^^Ü^mcnt von 1727 zuwiderlaufend. Nachdem die berncrische Gesandtschaft dasselbe gerechtfertigt,

t>o„ freibrirgischc für diesen spccicllen Fall zufrieden, fügt aber bei, daß man künftig dergleichen Passa-

^ o Nog vorbeugen, und daß dergleichen Proccsse von dem Landvogt an die Alternativvbrigkeit und von

^ Cvnferenz gewiesen werden sollen. Diese beiden Anträge nimmt die bcrnerischc Gesandtschaft in

f ^ 4. h 382. Freiburg erklärt, daß es den Abtausch zwischen der Cur Bottens und der Stadt

„icht genehmige; Bern hatte ihn bereits ratificicrt. 8 5. Absch. 197.

I7Ä1.

Abnahme der fünften Amtsrcchnung des alten und der ersten des neuen Landvogts, gehend

Vv„ 1739 bis Michaelis 1711. 8 21b. ß 381. Der .Ankauf einer Matte zu Händen der Cur

l^liz wird ack ratilioauckum in den Abschied genommen. 8 25. ß 385. Reparationen am Schlosse.
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8 26. jj 386. Nachdem mehrere Vorschläge zur Verbesserung deö Amtsdominiums gemacht worden, null

festsetzen, daß künftig von dem Amtsdominium kein Heu, Stroh oder Bau veräußert werden dürfe, sonder» ^

alles dem Nachfolger verkauft werden müsse, wobei dann zu bestimmen sei, wie viel dem Nachfolger ^

übergeben werden. Freiburg will die Berathung über die Bonisication an den jetzigen Amtsstatthaltcl ^
zwei Jahren vornehmen. 8 27. jj 387. Ein zwischen dem Curö zu Bottens und Poliez-Pitct und Jean

und Jean Joseph Gronuz 8 28. jj 388. und ein zwischen dem Cur« zu AssenS und der Gemeinde

projektierter Abtausch von Mattland wird all rolilieainlum in den Abschied genommen. 8 29. jj 389-

Gemeinden Etagnicrcs und Biolch-Orjulaz ersuchen uin Aufhebung des Banncs, in welchen 1727 der iP

Theil des Wäldes Orjulaz gelegt worden war, damit sie wieder zu mehrerer Wcidfahrt für ihre Pferve

gen können. Eine Meinung will eine Acndcrung des betreffenden Reglements den Obrigkeiten vorschlagen, cine^'

die Bittsteller noch für mehrere Jahre abweisen. 8 31. jj 396. Die Stadt Orbe bittet um eine Beisteuer

Wiederaufbau der 1746 ihnen durch Überschwemmung hart beschädigten Mühlen und um Nachlaß des lauff^
Jahreszinsen Unter RatificationSvorbchalt werden ihr 600 Franken Beisteuer und die Nachlassung

Sack halb Weizen, halb Hafer zuerkannt. 8 32. jj 391. Die Erecution des nun ratificierten Verbotes

Wcinausschenkens zu GoumocnS wird in joscrn modificicrt, daß der Landvogt die Titel derjenigen WirtlMK^
welche documcntierte Concessioncn aufzuweisen haben, der Alternativobrigkcit zuschicken soll. 8 33. jj 392-

spricht wiedcruin den Wunsch auö, Frcibnrg möchte ven 1737 projektierten Tausch zwischen der Stadt

und der Cur Bottens genehmigen; letzteres aber lehnt die Genehmigung nochmals ab. 8 34. jj 393- ^

erklärt in Betreff der Annahme der Resignation des (seitdem gestorbenen) Lieutenants Baillival Panch»^ ^

der von seiner Seite vorgenommenen Besetzung dieser Stelle, daß es, ohne seinen eigenen Nutzen zu 9'

nur gcthan habe, was in seiner Bcfugniß als Alternativobrigkeit gestanden. Freiburg aber, bei u^

Resignationen nicht Platz hätten, nimmt, da der Todesfall in die Zeit seiner Alternative gefallen, das )

Anspruch, einen Nachfolger zu wählen. 8 35. jj 394. Bern macht den Vorschlag, daß das anbefohlene KU

gebet zu Bottens je den zweiten Sonntag, an welchem vom Pfarrer zu Poliez-le-Grand daselbst keine

lehre gehalten werde, und statt an den Sonntagen, an welchen diese Kinderlehrc gehalten werde, an

zwischen beiden Pfarrern abzuredenden Wochentag gehalten werden soll. Frcibnrg erklärt sich damit

standen und fügt noch bei, daß, wenn ein Festtag aus einen solchen Tag falle, das Gebet Tags

nachher und zwar immer vom Pfarrer selbst, nicht vom Schulmeister möge gehalten werden. 8 36- Ü

In Beziehung auf die Religionsstreitigkeitcn zu Poliez-Pitct schlägt Bern vor, entweder den Reformierten
- l» "

dar»"''

ci^

zu gestatten, eine eigene neue Kirche auf eigene Kosten zu erbauen, oder ihren öffentlichen Gottesdienst

bcstst^
katholischen Kirche gegen einen Beitrag an den Kirchenbau zu halten. Frcibnrg dringt, wie schon 1740,

daß alle seit 1702 eingeführten Neuerungen, als dem Concordate von diesem Jahre zuwiderlaufend,

werden sollen, und erklärt sich mit keinem von beiden bcrncrischcrseits vorgeschlagenen AuSkunftsmittcln
ciiu

standen. Sollten die Reformierten eine eigene Kirche erbauen, so behält es sich vor, auch einige

die Katholischen im Amte Tscherliz zu erbauen. Zur Bezeugung freundlicher Gesinnung null es jedoch ^

daß die große Glocke von Poliez-Pitct in das RathhauS oder in ein ParticularhauS versetzt und K"" ^

brauch der Reformierten angezogen werden könne, und daß der Pfarrer in diesem Hause die J"0 ^
geben und seine Glaubensgenossen instruieren könne. Bern beharrt auf Parität der Religion und ni>»"9

burgs Vorstellungen in den Abschied. 8 37. Absch. 487.
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Z96. Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1741 bis Michaelis 1743 gehenden Amtsrcch-

^»ß. g 26. ß 397. Der Herr von Brctigny hatte von seinen Dominialgütern um 13,68t) Florins mit
. ^behalt des Lehens verkauft. Da aber die Gesandten erachten, daß den Vasallen nicht zu gestatten sei, daß

^ Hre alten Dominialia, welche Edcllchcn beider Stände sind, auf solche Weise denaturieren, wodurch die

^'"sgerechtigkeit und die Obvcntionen leiden, so nehmen die Gesandten dieses Abcrgcmcnt nicht in die Lau-

" aus und befehlen dem Statthalter des Landvogtö, alle Minuten von Verkäufen von Evcllehen den Ober-

^^uislarien einzusenden, damit dieselben die pflichtmäßige LobScomposition auf hohe Approbation hin entwerfen,
dann für die Zukunft das Nöthige angeordnet werde. 8 27. ß 398. Den Commissaricn wird auf-

^dtgcn in den Archiven nachzusehen, ob die Burgerschaft zu Tscherliz verpflichtet sei, einen 1674 ihr aufcrlcg-
^ Bodcnziiw von vier Kopf Hafer für die Nutzung des JurtenS und einen jährlichen Bodcnziuö für

großen Wald hinter Tscherliz zu bezahlen. 8 28. ß 399. Da bei dem am Auffahrtstagc jährlich zu

- stattfindenden Vogelschießen und Tanze mancherlei Aergernisse und Unordnungen vorfielen, so

^ die zu Tscherliz einen andern Tag für dieses Schießen wählen, das Tanzen aber am Tage dcS Vogcl-
^e»s und am Sonntag vor Bartholoms soll von den Kanzeln verboten werden. 8 29. jj 400. Da

Wct uürd, daß in die Vertvaltung der gemeinen Güter in den Gemeinden dieses Amtes, namentlich zu

sich Mißbräuchc eingeschlichen haben, welche die Schuldenlast derselben vermehren, so wird der Landvogt

^üragt, die Sache zu untersuchen und den Befund an die Alternativobrigkcit zu berichten. 8 30. jf 401.

^ de» Bericht des AmtSstatthaltcrs, daß der Wald Orjulaz noch nicht so weit herangewachsen sei, daß er

^ Abfahrt geöffnet werden könne, werden die Gemeinden Etagnieres und Bioley-Orjulaz mit ihrem 1741
Begehren abgewiesen und die Bannalisation für längere Zeit nöthig erachtet. 8 31. jf 402. Ein

^ ' ÄiuiSstutthalter eingegebenes Memorial, wie dem Amtsdominium von Tscherliz aufzuhelfen sei, wird mit
^'6 ersten Artikels dem Abschied beigefügt. Den Inhabern der Drittel- und Vicrtclrebcn nämlich

Androhung der Zurückziehung eingeschärft werden, daß sie ihre Reben gut bauen. Ferner soll

^ Veräußerung deS Heues, Strohes und Baues vom Amtsdominium nicht gestattet sein. 8 32. 403.

^^Mer Hcrdabtausch mit Urs Jaccotet zu Händen deS Schlosses — 8 33. ß 404. und ein Ankauf

y ^K'lcr Herd von cbcndemsclbcil zu dem Schloßweg tvird all rutiklouncki»» in den Abschied genommen.

^ ' !> 405. Die Geistlichen von Policz-le-Grand hatten mit Zuthun des Euro von Bottens auf etliche Ju-

^ iu dem Bern daselbst zugchörendcn Zchntbczirk Ansprache erhoben und die Zehntbcsteher wegen Rcstitu-
9»ugcr Garben vor das Lehengcricht zu Tscherliz citiert, ohne den angebotenen Weg der Freundlichkeit ein-

iß Bern trägt darauf an, das ergangene Urthcil aufzuheben und den Weg der Freundlichkeit

Freiburgs Gesandtschaft ist ohne Instruction, will jedoch bei den Hoheiten Berns Antrag

^ l)Ieu. Sollte aber der Weg der Freundlichkeit nicht Platz haben, so möge der sich beschwerende Thcil sein

gc,/ Gericht zu Tscherliz suchen. 8 35. 406. Das Reglement, welches die Gemeinde Policz-le-Grand

de'ssen jeder Hausvater vor Zahlung des Zehntens zur Bezahlung des Mcssclier eine Garbe

^">en kvnne, wird, als demZehutrcchtc der Stände nachtheilig, für null und nichtig erkannt. 8 36. Absch. 519.
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